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"DAS ZEITALTER DER AUFKLÄRUNG, 
ODER DAS JAHRHUNDERT FRIEDRICHS" 

Kant  und die  preußischen  Könige 

Von Ralf Selbach 

"Aufklärung  ist  der  Ausgang des Menschen aus seiner  selbst  verschuldeten 
Unmündigkeit....  Habe Muth dich deines eigenen  Verstandes zu bedienen! ist 
also der Wahlspruch der Aufklärung." 

In seinem der Beantwortung  der  Frage:  Was  ist  Aufklärung?  gewidmeten 
Aufsatz, der in der Berlinischen  Monatsschrift  des Jahres 1784 erschien, 
verneint Kant - anders als zum Beispiel Schiller und er selbst bis dahin - die 
Frage, ob man in einem aufgeklärten  Zeitalter lebe, doch - immerhin - sei das 
gegenwärtige ein Zeitalter der Aufklärung.  Friedrich II., da er es für seine 
Pflicht halte, in den Dingen der Religion niemandem etwas vorzuschreiben, 
sondern vielmehr einem jeden hierin volle Freiheit zu gewähren, ist nach 
Meinung Kants "selbst aufgeklärt  und verdient von der dankbaren Welt und 
Nachwelt als derjenige gepriesen zu werden, der zuerst das menschliche Ge-
schlecht der Unmündigkeit wenigstens von Seiten der Regierung entschlug 
und Jedem frei  ließ, sich in allem, was Gewissensangelegenheit ist, seiner ei-
genen Vernunft  zu bedienen." In dieser Hinsicht ist für Kant "dieses Zeitalter 
das Zeitalter der Aufklärung, oder das Jahrhundert Friedrichs".  In einer 
Anmerkung zur Vorrede der ersten Auflage der Kritik  der  reinen  Vernunft 
(1781) heißt es: "Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der 
sich alles unterwerfen  muß. Religion,  durch ihre Heiligkeit,  und Gesetzgebung 
durch ihre Majestät,  wollen sich gemeiniglich derselben entziehen. Aber als-
dann erregen sie gerechten Verdacht wider sich und können auf unverstellte 
Achtung nicht Anspruch machen, die die Vernunft  nur demjenigen bewilligt, 
was ihre freie und öffentliche  Prüfung hat aushalten können." Die im Jahre 
1787 - und damit nach dem Tode Friedrichs des Großen - erschienene zweite 
Auflage des Werkes enthält diese Sätze nicht mehr. Nicht das Zeitalter der 
Kritik, wohl aber die Zeit des öffentlichen  Kritisierens scheint für Kant zu-
mindest fürs erste vorbei zu sein. 
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Kant, Kind einer ehrbaren, doch unvermögenden Handwerkerfamilie, 
wurde 1724 im ostpreußischen Königsberg, der ehemaligen Residenz der 
preußischen Regenten, geboren. Der Vater Friedrichs II., Friedrich Wilhelm 
I., der 'Soldatenkönig', unter dessen Herrschaft  Kant immerhin bis zum 
Ende seiner Schulzeit gelebt hatte, fand bezeichnenderweise weder in seinen 
gedruckten Werken noch in seinem umfänglichen literarischen Nachlaß auch 
nur mit einem Wort Erwähnung. Was soll auch ein Gelehrter zu einem Kö-
nig sagen, der nur einen einzigen akademischen Disput befahl - über die 
Frage, ob nicht alle Gelehrten Salbader und Narren seien? 

Kant wächst in den engen und wenig großartigen Kreisen Königsbergs auf 
und besucht die Lateinschule des Collegium Fridericianum, benannt nach 
dem 1701 in der Stadt am Pregel gekrönten ersten preußischen König Fried-
rich I. Friedrich der Große, damals noch Kronprinz, hat Königsberg 1739 
einen - allerdings auch nur kurzen - Besuch abgestattet und spöttisch ange-
merkt, die Stadt, deren "Schutzgötter" Müßiggang und Langeweile seien, 
könne "besser Bären aufziehen als zu einem Schauplatz der Wissenschaften 
dienen" - immerhin war die 1544 eingerichtete Albertina  preußische Lan-
desuniversität und eine der ersten protestantischen Universitätsgründungen 
überhaupt. Auch nachdem Friedrich im folgenden Jahr den preußischen 
Thron bestiegen hatte, änderte sich wenig an seiner abschätzigen Sicht des 
ostpreußischen Regierungssitzes, und die Besoldung der Professoren  blieb 
armselig, was deren Leidenschaft für die öffentliche  Lehre nicht eben för-
derte, sondern - von den Studenten zu bezahlenden - Privatissima Vorschub 
leistete. Friedrichs spöttische Verachtung wandelte sich endgültig in Groll, 
als die Bürger Königsbergs die mehr als vier Jahre dauernde russische Ok-
kupation (1758-1762) während des Siebenjährigen Krieges nicht nur wider-
standslos hinnahmen, sondern das gesellschaftliche Leben unter Einbezie-
hung der geselligen und kulturinteressierten russischen Regierung ganz 
selbstverständlich und ungestört weiterging. Nur die Adresse der Eingaben 
änderte sich: Aus dem "Allerdurchlauchtigsten Großmächtigsten König" 
Friedrich II. wurde die "Allerdurchlauchtigste Großmächtigste Kayserin und 
große Frau", die Zarin Elisabeth, der Stadt und Lehrkörper der Universität -
Kant gehörte ihm seinerzeit als Privatdozent an - umstandslos den Treueeid 
geschworen hatten. De facto  wandelte sich wenig mehr als der Wappenvogel. 
Aus dem einköpfigen preußischen wurde der russische Doppeladler. Die 
Universität setzte ihren Lehrbetrieb fort,  und der Magister Immanuel Kant 
las in Anwesenheit russischer Offiziere  auch über Fortifikation. Einen von 
Friedrich II. selbst verfaßten  Unterricht  von der  Kriegs-Kunst  an seine Gene-
rals  übrigens hatte Kant in seinem Besitz. 

Kant hatte sich das Ziel gesetzt, in seiner Heimatstadt Professor  der 
Philosophie zu werden. Einen Ruf an eine andere als die heimische Univer-
sität lehnte Kant mehrfach ab. 1756 hatte sich Kant bei Friedrich IL um das 
seit Jahren ,eΓledigte, Extraordinariat seines akademischen Lehrers Martin 
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Knutzen beworben - vergebens. Des Kriegsausbruches wegen blieb die Stelle 
unbesetzt. Nun, im Dezember 1758, unternahm er, als durch Tod wieder eine 
Vakanz entstand, sogleich einen neuen Versuch und wandte sich mit einem 
Bittgesuch an die Kaiserin Elisabeth - wieder vergeblich. Die bezahlte Pro-
fessur erhielt ein älterer akademischer Kollege, der noch länger auf eine 
Brotstelle hatte warten müssen. 1764 lehnte Kant eine Professur  für Dicht-
kunst, zu deren Pflichten die Abfassung von Grußbotschaften an den König 
gehörte, ab. So blieb er fünfzehn  Jahre ein einfacher  magister  legens  in finan-
ziell unsicheren Verhältnissen. Erst 1770, immerhin schon Mitte vierzig, er-
hielt Kant die ersehnte Lebensstellung, das Ordinariat für Logik und Meta-
physik. Der greise Inhaber dieses Lehrstuhls war verstorben, und Kant hatte 
sich gleich am folgenden Tag an den ihm gewogenen Minister von Fürst per-
sönlich gewandt - "Ich trete ... in das 47ste Jahr meines Alters, dessen Zu-
nahme die Besorgnisse eines künftigen Mangels immer beunruhigender 
macht" - und drei Tage später ein offizielles  Gesuch an Friedrich II. gerich-
tet. Deutlich ist auch in diesem Schreiben die Unruhe des Verfassers  und die 
Dringlichkeit seines Anliegens zu spüren: "Meine Jahre, und die Seltenheit 
der Vorfälle,  die eine Versorgung auf der akademie  möglich machen, wenn 
man die Gewissenhaftigkeit hinzusetzt, sich nur zu denen Stellen zu melden, 
die man mit Ehre bekleiden kan, würden, im Falle daß mein unterthänigster 
Gesuch den Zweck verfehlete, in mir alle fernere  Hofnung zu künftigem 
Unterhalte in meinem Vaterlande vertilgen und aufheben müssen." Berlin 
reagiert diesmal umgehend. Nicht einmal zwei Wochen später paraphiert 
Friedrich persönlich eine Kabinettsorder und ernennt Kant "wegen deßelben 
Uns allerunterthänigst angerühmten Fleißes und Geschicklichkeit, auch be-
sonders in den Philosophischen Wißenschaften erlangten gründlichen Erudi-
tion,  zum Professore  Ordinario  der Logic  und Metaphysic  bey der Philosophi-
schen Facultät  Unserer Universität  zu Königsberg in Preußen", nicht ohne ihn 
zu ermahnen, daß "Uns und Unserm Königl Hause derselbe treu, hold und 
gewärtig seyn" und die studentische Jugend "ohnermüdet unterrichten, und 
davon tüchtige und geschickte Subjecta  zu machen, sich bemühen, wie nicht 
weniger derselben mit gutem Exempel vorgehen" werde, wie es einem 
"Königl Diener und Professori " anstehe. Nach rund einem Jahrzehnt intensi-
ver Arbeit in finanzieller Sicherheit wird Kant mit der Kritik  der  reinen  Ver-
nunft  als der hervortreten, als der er in die Geschichte eingegangen ist: einer 
der bedeutendsten, ja vielleicht der bedeutendste Philosoph der Neuzeit. 

Kants neues Amt verlangte nach einer öffentlich  zu verteidigenden dis-
sertatio  pro loco , einer den Konventionen der Zeit entsprechend in Latein 
abzufassenden Abhandlung. Kant widmete seine für die weitere philosophi-
sche Entwicklung bedeutsame Dissertation von 1770 De mundi  sensibilis  at-
que intelligibilis  forma  et principiis  dem, der ihm zu einem gesicherten Aus-
kommen verholfen hat - Friedrich II. Bereits 1755, dem Jahr seiner Habilita-
tion, hatte Kant - anonym - eine wichtige Schrift  zur Kosmogonie unter dem 
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treffenden,  doch ein wenig umständlichen Titel Allgemeine  Naturgeschichte 
und Theorie  des Himmels  oder  Versuch  von der  Verfassung  und dem mechani-
schen Ursprünge  des ganzen Weltgebäudes,  nach Newtonschen  Grundsätzen 
abgehandelt  fertigestellt  und sie, wie Kants zeitgenössischer Biograph, der 
spätere preußische Erzbischof Ernst Ludwig von Borowski, mitteilt, auf An-
raten seiner Freunde und hoffend,  so eine weitere Untersuchung seiner 
Theorie der Entstehung der Welt durch die von Newton entdeckten antago-
nistischen physikalischen Kräfte zu erreichen, dem "Allerdurchlauchtigsten, 
Großmächtigsten Könige und Herrn, Herrn Friederich, König von Preußen", 
zugeeignet, in dessen Hände sie aber vermutlich nie gelangt ist. Doch stand 
diese Schrift  - der Verleger fallierte während des Druckes - von Anfang an 
unter einem wenig glücklichen Stern. Sie fand nur geringe Verbreitung. Der 
Mathematiker und Philosoph Johann Heinrich Lambert trug 1761 in seinen 
Kosmologischen  Briefen  eine ganz ähnliche Theorie vor, ohne von Kants 
Schrift  Kenntnis zu besitzen, so auch 1785 der Astronom Herschel und noch 
am Ende des Jahrhunderts der Marquis de Laplace. Die Dedikation an 
Friedrich II. hatte die gewünschte Wirkung nicht getan. Erst in der Mitte des 
19. Jahrhundert wurde die Wissenschaft auf Kants Theorie der Weltentste-
hung aufmerksam. 

Kants Haltung gegenüber Friedrich II. blieb ambivalent. Er schätzte ihn, 
nannte ihn in seinen Schriften 'einen großen Monarchen', den 'großen Kö-
nig' - nach dessen Tod im Jahre 1786. Schätzte ihn auch als Poeten: In dem 
der Ästhetik gewidmeten Teil der Kritik  der  Urteilskraft  (1790) übersetzt er 
selbst - nie sonst tut dies Kant - ein französisches Gedicht Friedrichs in deut-
sche Prosa, um es als gelungenes Beispiel von Dichtung vorzuführen,  ein 
Poem, das die "Vernunftidee von weltbürgerlicher Gesinnung" belebe. Doch 
diskutiert Kant unter den aporetischen 'Casuistischen Fragen' der Metaphy-
sischen Anfangsgründe  der  Tugendlehre  seiner Metaphysik  der  Sitten  (1797) 
auch das Problem, ob es nicht ein "verbrecherische[s] Vorhaben" sei, wie es 
Friedrich getan habe, im Krieg Gift zum Zwecke der 'Selbstentleibung' im 
Falle der Gefangenschaft  bei sich zu führen. Ist die Ausführung Selbstword 
im emphatischen Sinne? In der Anthropologie  in pragmatischer  Hinsicht,  die 
er 1798 veröffentlichte,  einem Werk, das auf seiner seit dem Wintersemester 
1772/1773 gehaltenen Vorlesung über diesen Gegenstand basiert, bejaht er 
die Frage: Ein "geschärftes Sublimat" - Kant erinnert hierbei an Friedrich, 
der Gift mit sich führte - zu nehmen, verlangt zwar Mut, da auf Rettung 
nicht zu hoffen  ist, doch ist, der solches tut, ein Selbstmörder - die Tat bleibt 
"gräßlich" und der Täter macht sich selbst zum "Scheusal". 

Zum Abschluß eben dieser Schrift  warnt Kant in einer Anmerkung - und 
hier wird die kritische Haltung gegenüber der Pragmatik, nicht Pro-
grammatik Friedrichs II. deutlich - vor der Gefahr,  daß die Religion zu ei-
nem Herrschaftsinstrument  der Politik wird "und verleitet, mit Betrug 
(Staatsklugkeit genannt) zu regieren; wovon jener große Monarch, indem er 
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öffentlich  blos der oberste Diener des Staats zu sein bekannte, seufzend in 
sich das Gegentheil in seinem Privatgeständniß nicht bergen konnte, doch 
mit der Entschuldigung für seine Person, diese Verderbtheit der schlimmen 
Rasse, welche Menschengattung heißt, zuzurechnen." 

Immerhin, und damit kehren wir zu dem eingangs genannten Aufklä-
rungs-Aufsatz Kants zurück, Friedrich II. ist der "einzige Herr in der Welt", 
der sagt: "räsonnirt,  so viel ihr wollt, und worüber ihr wollt; aber  gehorcht!" 
Ein Zugeständnis, das sich der Herrscher erlauben kann, der ein schlagkräf-
tiges Heer besitzt. Daß Kant sehr genau die Spannung von Wort und Han-
deln des Preußenkönigs sah, belegt ein nur scheinbar unbedeutendes druck-
technisches Detail, eine Hervorhebung Kants in seiner Schrift  Zum ewigen 
Frieden  (1795): daß "Friedrich II. wenigstens sagte:  er sei bloß der oberste 
Diener des Staats". 

Als Friedrich II. am 17. August 1786 starb, war Kant zum erstenmal 
Rektor seiner Universität. In dieser Funktion ordnete er am 3. September 
1786 Landestrauer an. Die akademische Totenrede hat Kant seinem verstor-
benen 'großen Monarchen' nicht selbst gehalten, sondern dieses Amt dem 
'Professor  der Eloquenz' überlassen. In die Trauer mischten sich bald schon 
Stimmen der freudigen Erwartung des neuen Königs, des Neffen  Friedrichs 
und Thronerben Friedrich Wilhelm II. Die Stimmung jedoch wurde rasch 
gedämpft: Friedrich Wilhelm II. wollte von "geldzersplitternden Freudenbe-
zeugungen" nichts wissen. Als der neue König in Königsberg eintraf,  wurde 
ihm als Rektor der Universität auch Kant vorgestellt. Der königliche Mini-
ster von Hertzberg suchte mehrfach das Gespräch mit dem Philosophen. Die 
Passage der Biographie Borowskis, die über die dem Philosophen von 
höchster Stelle entgegengebrachte Hochachtung berichtete, hat Kant, als der 
Verfasser  sie ihm vorlegte, getilgt. De nobis ipsis  silemus  - Über uns selbst 
schweigen wir - dieses zum Motto der Kritik  der  reinen  Vernunft  gewählte 
Wort des englischen Staatsmannes und Philosophen Francis Bacon mag 
seine Haltung erläutern. Dem kirchlichen Festakt und der damit verbun-
denen Huldigungspredigt des Oberhofpredigers  zu Ehren des königlichen 
Besuches ist Kant, so dürfen wir mutmaßen, ausgewichen - schon am frühen 
Morgen des besagten Tages schickte er eine Nachricht an seinen Vorgänger 
im Amt des Universitätsrektors und bat ihn, statt seiner der Feier in der 
Schloßkirche beizuwohnen. Er, Kant, sei "unpäßlich" und könne "nicht mit". 
Kanonendonner verabschiedete den abreisenden König. "Den ganzen Vor-
mittag dauerte das Schießen, als wenn die Freude über den Abschied lauter 
sein sollte als die Ankunft", kommentierte sarkastisch der Königsberger 
Theologe Johann Georg Hamann. Nicht immer hat Kant den mit seinen uni-
versitären Ämtern verbundenen Aufgaben der Huldigung entgehen können, 
wie beispielsweise das Manuskript einer kleinen am Königsgeburtstag, dem 
25. September, des Jahres 1788 gehaltenen akademischen Ansprache - Kant 
war zum zweitenmal Rektor - belegt. 
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Friedrich Wilhelm II. hatte sich in den ersten beiden Jahren seiner Re-
gentschaft als ein moderater Herrscher erwiesen. Mehr und mehr jedoch 
traten die irrationalen Züge des königlichen Rosenkreuzers hervor. Als der 
König 1788 Johann Christoph Wöllner, den Friedrich II. seinerzeit einen 
"betriegerischen und Intriganten Pfafen"  genannt hatte, zum Minister der 
Justiz und Leiter des Geistlichen Departements ernannte, hatte dieser nichts 
eiligeres zu tun als sogleich ein Religionsedikt ausgehen zu lassen, dem we-
nige Monate später ein Zensuredikt folgen sollte. Schon im Zusammenhang 
der Veröffentlichung  seiner Schrift  über Die Religion  innerhalb  der  Grenzen 
der  bloßen Vernunft  (1793) geriet auch Kant in Konflikt mit der Zensur. Bei 
der Einsendung des Manuskriptes seines Aufsatzes über Das Ende  aller 
Dinge  an den Verleger der Berlinischen  Monatsschrift,  Biester, im Mai 1794 
hatte Kant angemerkt: "Ich eile, hochgeschätzter Freund! Ihnen die verspro-
chene Abhandlung zu überschicken, ehe noch das Ende Ihrer und meiner 
Schriftstellerey  eintritt." Am 1. Oktober 1794 schließlich erging eine von 
Wöllner paraphierte Kabinettsorder Friedrich Wilhelms II. an Kant, der be-
schuldigt wurde, er habe seine "Philosophie zu Entstellung und Herabwürdi-
gung mancher Haupt- und Grundlehren der heiligen Schrift  und des Chri-
stenthums mißbraucht". Außerdem habe er gegen seine Pflicht als Lehrer 
der Jugend verstoßen - 'Gottlosigkeit' und 'Verderber der Jugend', seit der 
Antike gern gegen unliebsame Philosophen erhobene Vorwürfe.  Antwort 
und Gehorsam wird verlangt: "widrigenfalls Ihr Euch bei fortgesetzter  Re-
nitenz unfehlbar unangenehmer Verfügungen zu gewärtigen habt." Im 
Braunschweigischen machten sich Freund und philosophischer Gegner Sor-
gen und boten Kant freundliche Aufnahme an - der Herzog von Braun-
schweig jedoch, diplomatische Verwicklungen mit Preußen fürchtend, in des-
sen Abhängigkeit er stand, weigerte sich, gegebenenfalls Asyl zu gewähren. 
Auch lehnte Kant dankend ab. So dramatisch empfand er seine Situation 
nicht. Die Erinnerung an den Fall seines geschätzten philosophischen Geg-
ners Christian Wolff, den Friedrich Wilhelm I. 1723 unter Androhung der 
"Straffe  des Stranges" binnen 48 Stunden "die Stadt Halle und alle übrigen 
Königl. Länder" zu verlassen angewiesen hatte - der Philosoph aber brauchte 
kaum einen Tag -, dürfte Kant wenig getröstet haben, obgleich jener dann -
allerdings 17 Jahre später - von Friedrich II. aus dem Marburger Exil und im 
Triumphzug nach Halle zurückgeführt  worden war. Kant sagte zu, sich "aller 
öffentlichen  Vorträge die Religion betreffend"  zu enthalten - nicht "auf  im-
merwie  er später spitzfindig anmerkte, sondern "nur so lange Se. Maj. am 
Leben wäre". 

Ironie der Geschichte: Nicht durch Friedrich II. und seinen Minister von 
Zedlitz, dem Kant die Kritik  der  reinen  Vernunft  gewidmet hatte, erhielt er 
eine seine besonderen Leistungen in der Lehre anerkennende Zulage seines 
Professorengehaltes,  sondern 1789 durch den in vielem so reaktionären 
Friedrich Wilhelm II. und Wöllner - "zum Zeichen unserer vollkommenen 
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Zufriedenheit"!  Kant dankt förmlich und betont, nichts als seine "schuldige 
Pflicht" getan zu haben. Nicht der frankophile Friedrich II., der französischen 
Gelehrten den Vorzug gab und sich den hochberühmten Voltaire zum 
Gesprächspartner gemacht hatte, sondern Friedrich Wilhelm II. zeichnete 
Kant aus, indem er ihn 1786 zum auswärtigen Mitglied der Berliner Akade-
mie der Wissenschaften ernennen ließ, wonach dieser allerdings nie gedrängt 
hatte. Solche Meriten scheinen Kant nicht sehr wichtig gewesen zu sein, 
wenngleich er 1797, als er erfuhr,  daß ihn die russische Akademie der Wis-
senschaften in Petersburg, die ihn vier Jahre zuvor aufgenommen hatte, nicht 
in ihren Listen führte, sogleich einen neuen Dankesbrief  aufsetzte, da er 
vermutete, daß sein Brief,  durch den er seinerzeit die Mitgliedschaft 
dankend angenommen hatte, verloren gegangen war. 

Wie Kant 1793 in seiner Abhandlung Über  den Gemeinspruch:  Das mag in 
der  Theorie  richtig  sein,  taugt  aber  nicht  ßr  die  Praxis  schreibt, ist die "Freiheit 
der  Feder  - in den Schranken der Hochachtung und Liebe für die Verfassung, 
worin man lebt, durch die liberale Denkungsart der Unterthanen, die jene 
noch dazu selbst einflößt, gehalten (und dahin beschränken sich auch die 
Federn einander von selbst, damit sie nicht ihre Freiheit verlieren), - das 
einzige Palladium der Volksrechte." Sie zu beschneiden, dieses Korrektiv zu 
nehmen, heißt folglich, das Menschenrecht zu versehren! Denn, will man 
nicht den Herrscher, der doch ein Mensch ist, für infallibel halten, was der 
Vernunft  widerspricht, "so muß dem Staatsbürger und zwar mit Vergünsti-
gung des Oberherrn selbst die Befugniß zustehen, seine Meinung über das, 
was von den Verfügungen desselben ein Unrecht gegen das gemeine Wesen 
zu sein scheint, öffentlich  bekannt zu machen". 

Und die Freiheit der Feder allein ermöglicht, so ist hinzuzufügen, dem 
Gelehrten die kosmopolitische Kommunikation. Daß Kant persönlich unter 
dem ihm auferlegten Publikationsverbot in Religionsangelegenheiten gelitten 
hat, belegt ein im Februar 1798, kurz nach dem Tode Friedrich Wilhelms II., 
entstandener Briefentwurf.  Kant äußert die Hoffnung,  nun "wiederum so 
weit belebt zu werden daß ich einigen meiner Arbeiten die bisher unter dem 
Interdict waren oder der Vollendung bedürfen wiederum vornehmen sollte." 
Im Januar 1798 hatte der neue König, der junge Friedrich Wilhelm III., das 
Religionsedikt zwar nicht formell,  aber faktisch außer Kraft  gesetzt. 

Einst hatte den Magister Kant die unsichere zukünftige Subsistenz be-
drückt, im Alter war es das Schweigenmüssen. In aller Deutlichkeit hat Kant 
in seinem im Oktober 1786 - kaum zwei Monate nach dem Tod Friedrichs II. 
und als ahnte er das Kommende - in der Berlinischen  Monatsschrift  veröf-
fentlichten Aufsatz über die Frage Was  heißt:  Sich  im Denken orientiren? 
ausgeführt,  daß das Verbot von Publikation nicht nur den Bruch eines, wie 
Kant schon in der Kritik  der  reinen  Vernunft  geschrieben hatte, heiligen 
Rechtes bedeutet, sondern als eine Destruktion des Denkens überhaupt be-
wirkend verstanden werden muß: "Der Freiheit zu denken ist ... der bixrgerli-
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che Zwang  entgegengesetzt. Zwar sagt man: die Freiheit zu sprechen  oder zu 
schreiben  könne uns zwar durch obere Gewalt, aber die Freiheit zu denken 
durch sie gar nicht genommen werden. Allein wie viel und mit welcher Rich-
tigkeit würden wir wohl denken,  wenn wir nicht gleichsam in Gemeinschaft 
mit andern, denen wir unsere und die uns ihre Gedanken mittheilen,  dächten! 
Also kann man wohl sagen, daß diejenige äußere Gewalt, welche die Frei-
heit, seine Gedanken öffentlich  mitzutheilen,  den Menschen entreißt, ihnen 
auch die Freiheit zu denken  nehme ...". Als Friedrich Wilhelm II. starb, 
spürte auch Kant seine immer schon schwachen und im fortgeschrittenen 
Lebensalter nur durch Selbstdisziplin bewahrten Kräfte schwinden. Und 
blickte, wie der erwähnte Briefentwurf  belegt, nicht ohne Hoffnung  auf den 
"junge[n] König", der als Friedrich Wilhelm III. den preußischen Thron be-
stieg ... 



AUS DER GESCHICHTE DER 
PROVINZIALVERWALTUNG OSTPREUSSENS: 

AUFGABEN UND LEISTUNGEN DER HÖHEREN 
BEAMTEN 1920 BIS 19451 

"Geschichte"  ist  fortwirkende  Vergangenheit (J.  G. Herder) 

Von Helmut Scheibert 

I. 

1. Entstehung  und gesetzliche  Grundlagen  2 

Die Vorgänger der preußischen Provinzen waren die Kammerdeparte-
ments unter Friedrich Wilhelm I., die allmählich eine gewisse Selbständigkeit 
gegenüber den Zentralstellen erlangten, woraus sich ein mit Ressortkämpfen 
belasteter Zustand ergab, dem erst die Gebiets- und Verwaltungsreformen 
des Freiherrn vom Stein 1808 ein Ende setzten. Hieraus und durch die Ge-
bietsabtretungen infolge des "Wiener Kongresses" entstand die "Verordnung 
wegen verbesserter Einrichtung der Provinzialbehörden v. 30.4.1815" mit 
ihrer Staatseinteilung in Kreise, Regierungsbezirke und Provinzen. Waren 
auch die letzteren nur staatliche Verwaltungsbezirke, so wurden sie durch 

Zur Quellenlage: Außer den "Verwaltungsberichten des Provinzialverbandes Ostpreußen" 
und dem "Statistischen Handbuch für die Provinz Ostpreußen" von 1938 sind die Archivalien 
aus dem Landeshaus in Königsberg/Pr. durch Kriegseinwirkung vernichtet. Auch die dem 
"Staatsarchiv Königsberg/Pr." abgelieferten Reposituren blieben nicht erhalten, (s. a. Helmut 
Scheibert: Das Königsberger Staatsarchiv in Göttingen, in: Zeitschrift Nordostarchiv, Lüne-
burg 1970, 3. Jg., Heft 12, S. 22 f). Aus den zwanziger Jahren existiert kein "Jubiläumsband" als 
zusammenhängende Darstellung wie für andere Provinzen (s. Kurt Jeserich: Die preußischen 
Provinzen, Bln. 1931, S. 291). Das 1931 vom Landeshauptmann hrsg. Sammelwerk: "Deutsche 
Staatenbildung und deutsche Kultur im Preußenlande" bietet keinen Ersatz dafür. So hat der 
Verfasser  als Sohn des Landesrates Walter Scheibert von einigen Dezernenten wenigstens 
Hinweise auf deren Tätigkeitsberichte erhalten. 

2 Aus: Manfred Schultze-Plotzius: Selbstverwaltung der Provinz Pommern, in: Zeitschrift f. 
Kommunalwirtschaft, Bln. 1931, Jg. 21, Nr. 12, Sp. 643 ff. 
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das "Allgemeine Gesetz wegen Anordnung der Provinzialstände vom 
5.6.1823" auch kommunale Selbstverwaltungsverbände, freilich mit ständi-
scher Gliederung. Eine als modern zu bezeichnende Provinzialverfassung  er-
hielten zuerst die 1864/66 annektierten Provinzen (ζ. B. das ehemalige Kö-
nigreich Hannover), wobei "als Trostpflästerchen  auf die Wunde der Anne-
xion", wie Bismarck es nannte, die Zuweisung von Dotationen aus der 
Staatskasse zur Erfüllung besonderer Aufgaben erfolgte, ein Verfahren,  das 
dann durch die Gesetzgebung von 1875 auf sämtliche anderen Provinzen 
ausgedehnt wurde. Sehr bald erfolgte die Beseitigung der veralteten provin-
zial-ständischen Verfassung, so daß der Provinziallandtag sich fortan aus ge-
wählten Abgeordneten der Stadt- und Landkreise zusammensetzte. Diese 
Neuordnung erfolgte zunächst für die östlichen Provinzen Preußen, Bran-
denburg, Pommern, Schlesien und Sachsen durch die "Provinzialordnung 
vom 29.6.1875",3 die am 1.1.1876 in Kraft  trat. Die Umwälzung von 1918 
führte eine Änderung des Wahlrechtes insofern herbei, als diese Abgeord-
neten lt. Wahlgesetz vom 3.12.1920 in allgemeiner, direkter, gleicher und ge-
heimer Wahl von allen wahlberechtigten Einwohnern der Provinz gewählt 
wurden. Das Dreiklassenwahlrecht wurde abgeschafft. 

2. Die Organisation  der  Provinzialverfassung 

Gemäß § 1 der Provinzialordnung bildete der Provinzialverband mit allen 
Kreisen und Ortschaften einen mit den Rechten einer Gebietskörperschaft 
ausgestatteten Kommunalverband zur Selbstverwaltung seiner Angelegen-
heiten. Seine Vertretungskörperschaft  war der Provinziallandtag. Die Ver-
waltungsorgane waren der vom Provinziallandtag gewählte Provinzialaus-
schuß als beschließende und der gleichfalls von diesem Gremium auf zwölf 
Jahre gewählte Landeshauptmann (früher:  Landesdirektor genannt) als 
ausführende Stelle. Er führte die gesamte laufende Verwaltung und vertrat 
den Provinzialverband nach außen. Sein ständiger Vertreter war der Erste 
Landesrat. Bei der Erledigung seiner Amtsgeschäfte bediente er sich der ihm 
beigegebenen Landesräte und Landesbauräte. Die Staatsaufsicht wurde bis 
1933 vom Oberpräsidenten (Behörde: Oberpräsidium) und in höherer In-
stanz vom Reichsminister des Innern ausgeübt. 

In: Gesetzsammlung für die Königlich Preußischen Staaten, 1875, S. 335 ff.  - Die Provin-
zialordnungen für die Rheinprovinz und für Westfalen gelten prinzipiell auch heute noch für 
die beiden "Landschaftsverbände" Rheinland und Westfalen-Lippe (s. Landschaftsverbands-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 12.5.1953). - Diesen Hinweis verdankt der 
Verfasser  Herrn Staatssekretär a. D. Klaus v. d. Groeben. - Selbst in der Steiermark gibt es wie 
in allen österreichischen Bundesländern ein "Landhaus" mit Landeshauptmann und Landesrä-
ten (s. a.: Der Steiermärkische Landtag, hrsg. v. Präsidenten, Graz 1965). 
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Im Gefolge des "Gesetzes über die Erweiterung der Befugnisse der 
Oberpräsidenten vom 15.12.1933",4 wonach der Oberpräsident jetzt auch 
zum Leiter des Provinzialverbandes und der Landeshauptmann zu seinem 
ständigen Vertreter bestellt wurden, während dem Innenminister fortan die 
Staatsaufsicht oblag, sowie im Zuge der angestrebten "politischen Gleich-
schaltung" aller Behörden im "Dritten Reich" konnte es geschehen, daß der 
letzte Landeshauptmann, Oberregierungsrat  v. Wedelstädt, nicht wie früher 
vom Provinziallandtag gewählt, sondern 1936 vom Oberpräsidenten5 und 
Gauleiter Erich Koch in dieses hohe Amt eingesetzt wurde, während sein 
langjähriger und überaus erfolgreicher  Vorgänger, Landeshauptmann Dr. 
Blunk, "wegen politischer Unzuverlässigkeit" aus Ostpreußen ausgewiesen 
wurde. Einmalig in der siebzigjährigen Geschichte dieser Verwaltung ist es 
auch, daß jetzt keine gebürtigen Ostpreußen mehr sich für die Belange der 
ostpreußischen Bevölkerung einzusetzen begannen. Ihr Wirken ist aber von 
relativ kurzer Dauer gewesen, da der Landeshauptmann 1941 zur Wehr-
macht einberufen wurde, während der Oberpräsident zu derselben Zeit als 
Reichskommissar in der Ukraine fungierte. So hat der Erste Landesrat, Dr. 
Reinhard Bezzenberger, das Landeshaus bis 1945 selbständig geleitet und 
war bis zuletzt bestrebt, diese Behörde vor den aufkommenden Zentralisie-
rungstendenzen möglichst zu bewahren. 

Als sichtbaren Ausdruck seiner Selbstverwaltung führte der Provinzialver-
band ein eigenes Wappen und Farben (s. Titelfoto). 

3. Der  Aufgabenbereich  im Allgemeinen 

Der Schwerpunkt der provinziellen Selbstverwaltung hatte in der Erfül-
lung ihrer sozialen, wirtschaftlichen und kulturpolitischen Aufgaben gelegen. 
Seit 1920 erweiterte er sich infolge der neu geschaffenen  Grenzlage der Pro-
vinz. Als eine der bemerkenswertesten Aktionen ist hier die 1930 von den 
Landeshauptleuten der Ostprovinzen gemeinsam herausgegebene Denk-
schrift:  "Die Not der Preußischen Ostprovinzen" anzusehen, der größtenteils 

4 
In: Preußische Ges.-Sammlung 1933, Nr. 79, S. 477: Provinziallandtag und Provinzialaus-

schuß wurden aufgelöst, während der neu geschaffene "Provinzialrat" zur Beratung des Ober-
präsidenten de facto gar nicht in Erscheinung trat (s. a. Kurt Kaminski: Die Verwaltung, in: 
Ostpreußen - Leistung und Schicksal, hrsg. von Fritz Gause, Essen 1958, S. 310 f). Da der 
Oberpräsident jetzt auch die Befugnisse des Provinzialverbandes in seiner Person vereinigte, 
firmierte  er in dieser Eigenschaft fortan: "Der Oberpräsident (Verwaltung des Provinzialver-
bandes)"; (s. a. Manfred Schultze-Plotzius: Ein Überblick über die Tätigkeit der Provinzial-
verwaltung von Pommern, in: Baltische Studien (NF), Hbg. 1962/63, Bd. 49, S. 70 f). Erich 
Koch wünschte aber, nur mit "Gauleiter" angeredet zu werden. 

5 s. a. Karl Teppe: Die preußischen Oberpräsidenten 1933-1945, in: Die preußischen Ober-
präsidenten 1815-1945, hrsg. v. Klaus Schwabe ( = Deutsche Führungsschichten in der Neuzeit, 

2 
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die Einleitung der vom Reichsrat beschlossenen Osthilfe" und das "Ost-
preußenprogramm" zuzuschreiben sind. Hier sei auch die Kriegsopferfür-
sorge nach dem Ersten Weltkrieg erwähnt, deren Dezernent Landesrat 
Scheibert gewesen ist. (Hauptfürsorgestelle  für Kriegsbeschädigte).6 Oft er-
wies sich die Zusammenfassung der Aufgaben von Städten und Kreisen auf 
provinzieller Ebene schon aus finanziellen Gründen als zweckmäßig; der 
Provinzialverband besaß aber keine "Kompetenz-Kompetenz" (Weisungs-
befugnis). 

a) Gesetzlich zugewiesene Aufgaben 

Das Dotationsgesetz vom 8.7.1875,7 das dem Provinzialverband von Staats 
wegen Jahresrenten zur Verfügung stellte, enthielt zugleich die Auflage, 
hierüber nur für bestimmte Zwecke zu verfügen. Hierzu gehörten auf kul-
turellem Gebiet die Förderung von Vereinen, die der Kunst und Wissen-
schaft dienen, von öffentlichen  Sammlungen und Museen, Erhaltung von 
Denkmälern und Landesbibliotheken. 

b) Freiwillig übernommene Aufgaben 

Neben der Erfüllung dieser gesetzlichen Verpflichtungen hatte die Provin-
zialordnung dem Provinziallandtag das Recht zugestanden, über die "im In-
teresse der Provinz erforderlichen  Ausgaben selbst zu beschließen" (§ 37 
Provinzialordnung) und damit zu entscheiden, was zur Angelegenheit der 
provinziellen Arbeit gemacht werden sollte. So galt es jetzt, die jeweiligen 
Aufgaben der Zeit zu erkennen und auf diesen Gebieten Eigenständiges zu 
leisten. Das Aufgabenfeld  der heutigen "Landschaftsverbände" ist dagegen 
enumerativ begrenzt. 

15), Boppard/Rhein 1985, S. 246 ff  und ders.: Provinz, Partei, Staat (Veröffentlichung  der Hi-
storischen Kommission für Westfalen, 38), Münster 1977, S. 58 ff. 

6 s. a. Walter Scheibert: Wohnungs- und Siedlungswesen in Stadt und Land für Kriegsbe-
schädigte und Kriegshinterbliebene; in: Reichsarbeitsblatt Bln., 6. Jg. (NF), Nr. 5 v. 1.2.1926, S. 
82 ff.  - In der Kriegswohlfahrtspflege  hatte der Provinzialverband bahnbrechend gewirkt, (s. a. 
Paul Blunk: Die Entwicklung der Provinzialverwaltung in Ostpreußen; in: Deutsche Ge-
meindezeitung, Bln., 65. Jg., Nr. 8 v. 20..2.1926, S. 58). 

7 In: Ges.-Sammlung für die Königlich-Preußischen Staaten, 1875, S. 497 ff. 
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c) Auftragsangelegenheiten des Reiches und des Landes Preußen 

Hierzu gehörten u. a. Bau und Unterhaltung der Reichsstraßen, Verwal-
tung des "Reichsehrenmales Tannenberg", wirtschaftliche Betätigung an der 
"Ostpreußenwerke AG"8 und an der 'Ostpreußischen Landgesellschaft" 
(gemeinnütziges Siedlungsunternehmen) sowie die Landesverteidigung; hier 
fungierte der Oberpräsident als Reichsverteidungskommissar. Auch das Pro-
vinzialschulkollegium war ihm unterstellt. 

4. Besondere  Leistungen  auf  einzelnen  Gebieten 

Aus der Fülle der Aufgaben sollen hier nur einige wenige exemplarisch 
herausgegriffen  werden, von denen der Verfasser  meint, daß deren eigenver-
antwortliche Bewältigung durch die höheren Beamten vorbildlich gewesen 
ist. 

a) Leistungen auf kulturpolitischem Gebiet9 

Zu allen Zeiten hatte die Kulturarbeit der Provinzialverwaltung im 
Dienste des Staates mit seinen jeweiligen staatspolitischen Interessen ge-
standen. 

Im Gefolge des unglücklichen Ausganges des Ersten Weltkrieges hatte 
das Grenzland Ostpreußen, wirtschaftlich abgeschnürt vom Mutterland und 
mit seiner nach Osten hin über 800 km langen offenen  Landes- und Reichs-
grenze, die ihm zuteilgewordene Berufung, der am weitesten vorgeschobene 
Eckpfeiler des Deutschtums im Osten zu sein, sehr deutlich und verantwor-
tungsbewußt empfunden: Sein ständiges Ringen gegen kulturelle Überfrem-
dung und die erfolgreich  verlaufenen Abstimmungskämpfe in Masuren nach 
dem Diktatfrieden von Versailles hatten dazu geführt,  daß alle seit 1920 
geleistete, grenzlandpolitisch bedingte Kulturarbeit eine neue Zielsetzung in 
Richtung bewußter Deutschtumsarbeit erfahren  sollte. 

g 
s. a. Helmut Scheibert: Die Versorgung Ostpreußens mit elektrischer Energie, in: Ost-

preußenblatt, Jg. 28, Folge 4 v. 22.1.1977, S. 10. 
Aus: Walter Scheibert: Aus der Kulturarbeit der ostpreußischen Gemeinden und Ge-

meindeverbände; in: Deutsche Gemeindebeamtenzeitung, Fachschaft 13, Jg. 43, Nr. 14 v. 
11.7.1937, S. 338 f (auch in: Ostpreußenblatt, Jg. 15, Folge 42 v. 17.10.1964, S. 6). 

2* 
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aa) Vorgeschichtliche Boden- und geschichtliche Baudenkmalpflege 

Ziel der Bodendenkmalpflege mit ihren untrüglichen Funden der Vor-
und Frühgeschichte war es, den eindeutigen Beweis dafür zu erbringen, daß 
Ostpreußen entgegen der von polnischer Seite oft aufgestellten Behauptung, 
dieses Land sei urpolnischer Boden, in Urgeschichtszeiten nicht von Slawen 
besiedelt war. Seit der Zeit des Ausgrabungsgesetzes (1913) war der Provin-
zialverband Träger dieser vorgeschichtlichen Denkmalpflege. In diesem Zu-
sammenhang ist das "Prussia-Museum" als das landeskundliche Museum der 
Provinz zu nennen, das im Königsberger Ordensschloß eine würdige 
Unterkunft  erhalten hatte und mit seiner vorgeschichtlichen Sammlung ih-
rem Umfang nach als die größte Provinzialsammlung Deutschlands anzu-
sprechen war (Leiter: Dr. Wilhelm Gaerte). 

In dem seit 1936 bestehenden "Landesamt für Vorgeschichte" unter der 
späteren Leitung von Professor  Dr. La Baume war der "Atlas der ost- und 
westpreußischen Landesgeschichte" mit seinen vorgeschichtlichen Sied-
lungskarten entstanden, dem 1937 noch der Erläuterungsband "Kulturen und 
Völker der Frühzeit im Preußenlande" von Carl Engel gefolgt war. 

Um die unbeweglichen Denkmäler, ζ. B. vorgeschichtliche Gräberfelder 
wie den Prußenhain nahe von Georgenswalde, im Gelände festzuhalten und 
damit vor der Zerstörung zu bewahren, war man zu einer Bestandsaufnahme 
(Inventarisation) übergegangen. 

Bei der Pflege der Baudenkmäler aus Ostpreußens Geschichte standen 
bei der Bedeutung des Deutschen Ritterordens die von diesem geschaffenen 
Bauwerke im Vordergrund. Neben den ordenszeitlichen Stadt- und Dorfkir-
chen waren vor allem die etwa 60 Ordensburgen eindrucksvolle Zeugen der 
Kulturleistung des Ritterordens im Osten. Diese, soweit sie nur noch in Rui-
nen oder als im Boden verborgene Fundamente vorhanden waren, vor weite-
rem Verfall  zu schützen sowie die gut erhaltenen Bauwerke zu pflegen und 
in einigen Beispielen auch in ihrer inneren Ausstattung so herzurichten, daß 
sie eine lebendige Vorstellung von der kulturellen Höhe deutscher Vergan-
genheit gaben, wurde zu einer wichtigen Aufgabe ostpreußischer Baudenk-
malpflege. Hier seien auch die "Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ost-
preußen" genannt, die der Provinzialkonservator Adolf Bötticher von 1892 
bis 1898 in acht Bänden inventarisiert hatte (s. a. Teil II). 

bb) Museumswesen 

Die Geschichts- und Altertumsvereine als private Träger von Kunst- und 
Altertumssammlungen sind die Vorläufer  der provinzeigenen Museen gewe-
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sen. Sie wurden vom Provinzialverband gemäß dem Dotationsgesetz nicht 
nur finanziell unterstützt; man nahm sie vielmehr in eigene Obhut und er-
richtete ihnen eigene Gebäude. Dabei waren die 29 ostpreußischen Heimat-
museen über ihren Selbstzweck, nur Sammelstätten der engeren Heimatbe-
zirke zu sein, hinausgewachsen; schließlich sollten sie die Grundlage für die 
wissenschaftliche Erforschung des Landes bilden. Unter dem Vorsitz des 
Landeshauptmannes hat man sie später zum "Verband der Ostmärkischen 
Heimatmuseen" zusammengeschlossen, um u. a. den Museumsleitern Gele-
genheit zu geben, an verschiedenen Orten museumstechnische Erfahrungen 
zu sammeln und auszutauschen. Die wertvollen Bestände der "Altertumsge-
sellschaft Prussia" an vor- und frühgeschichtlichen Funden hatten den 
Grundstock für das schon erwähnte "Prussia-Museum" gebildet. 

Eine Besonderheit hatte die Provinz im "Ostpreußischen Freiluftmuseum" 
in Königsberg aufzuweisen, dessen Entstehung dem Provinzialkonservator 
Prof.  Dr. Dethlefsen zu verdanken ist; er selbst bezeichnete es als 
"Ostpreußisches Heimatmuseum".10 Nach seiner Fertigstellung im Jahre 
1913 ging es in das Eigentum des Provinzialverbandes über. Hier wurde 
nämlich der in Skandinavien entstandene Gedanke der Freiluftmuseen zum 
ersten Mal in Deutschland in die Tat umgesetzt: Mit den hier aufgestellten 
originalgetreuen Nachbildungen von Holzbauten im Maßstab 1:1 sollten die 
ländliche Wohnkultur und die Arbeitsformen  des bäuerlichen Menschen ge-
zeigt werden. Später verlegte man das Museum zur Belebung des Fremden-
verkehrs nach Hohenstein nahe beim Tannenberg-Denkmal. Dort kam es als 
Museumslandschaft besser zur Geltung als in dem eng begrenzten Königs-
berger Tiergartengelände. Weshalb man sich damals nur mit Nachbildungen 
begnügt hatte, blieb bis heute unbekannt. 

cc) Theaterwesen 

Auf dem Gebiet des Theaterwesens hatte die Provinzialverwaltung eine 
ausgesprochen ausgleichende Rolle gespielt, während die Gemeinden und 
überörtlichen Gemeindeverbände den eigentlichen Mittelpunkt bildeten. So 
war es den Städten und Gemeinden gelungen, mit dem geringsten Aufwand 
an Organisation und damit an Geldmitteln die Bespielung der ganzen Pro-
vinz sowie der kleinsten Städte sicherzustellen. Die beiden "Städtischen 
Bühnen" in Königsberg waren bestrebt, unter Wahrung eines überzeugenden 
künstlerischen Niveaus und mit einer stets aktuellen Spielplangestaltung im-

Aus: Helmut Scheibert: Das Freiluftmuseum im Königsberger Tiergarten; in: Zeitschrift 
Nordostarchiv, Lüneburg 1971, Jg. 4, Heft 18, S. 28 ff.  - Erst 1936 ist in Cloppenburg/Oldbg. 
das zweite deutsche Freiluftmuseum als "Museumsdorf eröffnet  worden; es bestand allerdings 
nur aus translozierten originalen Bauten. 
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mer größere Kreise der Bevölkerung durch verbilligte Vorstellungen der 
Kunst zuzuführen. Die drei großen Stadttheater in Allenstein, Elbing und 
Tilsit boten nicht nur ihren eigenen Gemeinden gute Theaterkunst, sondern 
bespielten auch sämtliche theaterlosen Städte der Provinz nach einem festen 
Spielplan. Die bespielten Städte übernahmen für jede Vorstellung Garantie-
summen oder feste Zuschüsse. Nötigenfalls half der Provinzialverband da 
mit seinen Mitteln aus, wo auch diese relativ geringen Zubußen die Lei-
stungsfähigkeit kleinster Gemeinden überstiegen. Auch die Landkreise ge-
währten den Standorttheatern ihres Bezirks von Fall zu Fall Pauschalzu-
schüsse. Durch diesen finanziellen Lastenausgleich war hier in Ostpreußen 
eine vorbildliche Gemeinschaftsarbeit  erreicht, sodaß gute Theaterkunst je-
dem interessierten Ostpreußen in Stadt und Land zugänglich war. Für das 
Stadttheater in Elbing und das Grenzlandtheater in Tilsit hatte der Provinzi-
alverband allein 1935 den Betrag von ca. 7.000 Reichsmark ausgegeben. 

dd) Richtungswandel der Kulturarbeit unter dem NS-Regime:11 

Kennzeichnend für die kulturelle Arbeit bis 1933 war ihre Ausrichtung auf 
rein zentrale Institute wie Museen, Bibliotheken, Theater und Denkmal-
schutz, die mit hauptamtlichen Kräften ohne Beteiligung der Bevölkerung 
geführt  und allein amtlich wirksam wurden. Die damalige Arbeit hatte vor 
allem einer auf die Vergangenheit gerichteten Pflege von Sachgütern der 
landschaftlichen Kultur gedient, um sie gegen den Einbruch neuzeitlicher zi-
vilisatorischer Einflüsse wirksam zu schützen. Wo private Kräfte nicht aus-
reichten, schufen Städte, Kreise und Provinzen Einrichtungen, die von Amts 
wegen tätig wurden. Der Gedanke, daß die Pflege und Erhaltung der Kultur-
güter gleichzeitig ein geeignetes Mittel der Volkserziehung sei, lag dem da-
maligen Staat noch ziemlich fern; er sah sich eher in der Rolle eines Mäzen 
wie einst die Territorialfürsten. 

Zur Verwirklichung einer derartigen Zielsetzung wurde im "Dritten 
Reich" ein einheitlicher nationalpolitischer Einsatz auf kulturellem Gebiet, 
besonders in der Volkstumspflege, zur Sicherung der nationalen Einheit im 
Innern und zugleich der Grenzen nach außen angestrebt. Erst viel später, 
nämlich im Jahre 1936, haben sich die im "Deutschen Gemeindetag" zu-
sammengeschlossenen preußischen Provinzen diese neue Form provinzieller 
Kulturpflege zu eigen gemacht, indem sie ausdrücklich darin übereinkamen, 

s. a. Otto Müller-Haccius: Die preußischen Provinzialverbände im Gefüge des Dritten 
Reiches; in: 1. Sonderschriftenreihe  des kommunalwissenschaftlichen Instituts Berlin, hrsg. v. 
K. Jeserich; 1.: Aus der Arbeit der preußischen Provinzen, Heft 1, Stuttgart 1936 und: Karl-
Friedrich Kolbow: Die Kulturpflege der preußischen Provinzen; in: wie vorstehend, Heft 2. 
Stuttgart 1937. 
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ihre Kulturpolitik künftig einheitlich nach den neuen, im Grenzland Ost-
preußen zuerst entstandenen Vorstellungen auszurichten. 

Dabei hatte man im Wesentlichen die Gedanken von Riehl, Löns und 
Wagenfeld aufgenommen, die sich alle für die Erforschung des Volkslebens 
durch ein gründliches Studium der Volkskunde mit Geschlechtern, Ständen 
und Stämmen eingesetzt hatten, sodaß alle Kulturarbeit fortan einen Wandel 
in Richtung bewußter Volkstumspflege erfuhr  und darum bemüht war, auch 
die Bevölkerung an der Pflege des überkommenen Kulturgutes zu beteiligen. 
So wurden ζ. B. alte Burgen, Schlösser, Tore und Türme zu neuzeitlichen 
Schulen und Heimen ausgebaut und damit zu neuem Leben erweckt. Hierfür 
hatte die Provinzialverwaltung beachtliche Mittel zur Verfügung gestellt. 

Aus rein praktischen Gründen erfuhr  jetzt auch die vor- und frühge-
schichtliche Denkmalpflege eine erhebliche Erweiterung: Durch das Ar-
beitsbeschaffungsprogramm  und den Bau der Reichsautobahn von Elbing 
nach Königsberg waren Erdarbeiten von gigantischem Ausmaß erforderlich 
geworden. Hierbei wurden archäologische Funde zutage gefördert,  wie sie 
sich frühere  Denkmalpfleger nicht hätten träumen lassen. Die Neubewertung 
der Denkmalforschung als ein Mittel der Volkserziehung zur Heimatliebe 
hatte zur Schaffung  von Lehreinrichtungen für Vorgeschichte geführt;  so wa-
ren der Königsberger Universität, mit der man eng zusammenarbeitete, ein 
besonderes Ordinariat und eine Anzahl Honorarprofessuren  gegeben wor-
den. Hier wirkte u. a. der letzte Direktor des Staatlichen Friedrichskollegi-
ums (humanistisches Gymnasium in Königsberg), Prof.  h. c. Dr. Bruno 
Schumacher, und legte das Ergebnis seiner heimatkundlichen Forschungen 
in dem bis heute grundlegenden Werk: "Geschichte Ost- und Westpreußens" 
nieder. Auch die Durchführung  des sog. Ostsemesters wurde von der 
Provinzialverwaltung durch Bereitstellung von Stipendien gefördert.  Alles in 
allem stand die Kulturarbeit jetzt auf einer breiteren Basis. So gab es eine 
besondere "Abteilung für Kulturpflege",  deren Dezernent Landesrat Schei-
bert war. 

ee) Das Tannenberg-Nationaldenkmal13 

Gerechterweise muß hier festgestellt werden, daß der Provinzialverwal-
tung die weitere Ausgestaltung dieses Denkmals erst 1935 als "Auftragsan-

^ s. a. Helmut Scheibert: Die Reichsautobahn in Ostpreußen; in: Ostpreußenblatt, Jg. 19, 
Fol^e 31 v. 3.8.1968, S. 13. 

Aus: Joh. Krüger: Bauliche Gedanken um das Reichsehrenmal Tannenberg; in: Ostero-
der Zeitung, Nov. 1977, Folge 48, S. 602 ff  und: Tannenberg - Deutsches Schicksal - Deutsche 
Aufgabe, hrsg. vom Kuratorium für das Reichsehrenmal Tannenberg; Oldenburg in Oldenburg 
1939 und: Schriftwechsel mit Georg Stein. 



24 Helmut Scheibert 

gelegenheit des Reiches" übertragen wurde, während das eigentliche Ver-
dienst um den Denkmalsbau dem 1925 gegründeten "Tannenberg-National-
denkmalverein e. V." gebührt. 

Bei der historischen Bedeutung der Schlacht von Tannenberg Ende Au-
gust 1914 als der einzigen großen Entscheidungsschlacht auf deutschem Bo-
den reifte schon während des Ersten Weltkrieges der Gedanke, den gefalle-
nen Kämpfern eine würdige Gedenkstätte zu schaffen.  Darüber hinaus er-
schien die Errichtung eines solchen Denkmals gerade auf ostpreußischem 
Boden auch von nationalpolitischer Wichtigkeit: Sollte doch damit auch den 
Deutschen "im Reich" Gelegenheit gegeben werden, die durch den Versailler 
Vertrag abgetrennte Provinz nicht zu vernachlässigen. 

Anfang 1924 wurde ein Denkmalausschuß gebildet. Schon am 31.8. d. J. 
konnte bei Hohenstein, 3 km vom Dorf Tannenberg, durch GFM v. Hinden-
burg die Grundsteinlegung erfolgen. Unter 385 Entwürfen hatte sich der 
Ausschuß für den Stonehenge-Gedanken der Architekten Johannes und 
Walter Krüger entschieden, nämlich für ein Ringmotiv altdeutscher Opfer-
stätten, d. h. von acht kreisförmig  aufgestellten wuchtigen Türmen mit einer 
achteckigen Ringmauer als Abgrenzung des Ehrenhofes und - mit ihren 
38 Torbögen - zur Aufnahme von Gedenktafeln. Die Durchführung  dieses 
Baues wurde 1925 dem "Tannenberg-Nationaldenkmalverein e. V." übertra-
gen (Vors.: Generalmajor Kahns, Schriftführer:  Landesrat Scheibert, 
Schatzmeister: Bankdirektor Henkel).14 Am 18.9.1927 konnte die Einwei-
hung dieses gewaltigsten aller deutschen Weltkriegsdenkmäler stattfinden. 
Die ganze Welt horchte damals auf, als der inzwischen zum Reichspräsiden-
ten gewählte GFM v. Hindenburg von dieser Stelle aus die Behauptung von 
der Alleinschuld Deutschlands am Ausbruch des Ersten Weltkrieges über-
zeugend zurückwies. 

Ein besonderes Verdienst bei der aus reinen privaten Spenden des ganzen 
Reiches finanzierten Denkmalsanlage kommt dem 1925 gegründeten "Wer-
beausschuß" unter der Leitung des Aliensteiner Oberbürgermeisters  Zülch15 

und seinem Verkehrsdirektor  Georg Stein zu. So wurden ζ. B. Lotterien im 
ganzen Reichsgebiet veranstaltet. 

Nachdem bis 1935 die Erweiterung des Ehrenhofes zwecks Aufnahme von 
Massenveranstaltungen wie der stets groß angelegten Gedenkfeiern durch-
geführt  und der Umbau von Turm Nr. 5 zum "Gruftturm"  für die Sarkophage 
Hindenburgs und seiner Gemahlin erfolgt  war, erklärte Hitler diese 

14 
s. a. Ernst Vogelsang: Aus der Geschichte des Reichsehrenmales Tannenberg; in: Schrif-

tenreihe Nordostarchiv, Lüneburg 1987, Heft 29, S. 73 ff  (u. d. T.: Zwischen den Weltkriegen, 
Teil II: Kultur im Preußenland der Jahre 1918-1939, hrsg. von Udo Arnold). 

1 5 s. a. Helmut Scheibert: Allensteins großer Oberbürgermeister Georg Zülch (u. d. T.: 
Sein Lebenswerk galt dem Wohl seiner Stadt); in: Ostpreußenblatt, Jg. 23, Folge 35 v. 
26.8.1972, S. 10. 
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Weihestätte zum "Reichsehrenmal Tannenberg". Zur Ausgestaltung der das 
Denkmal umgebenden Landschaft, um es als Krone auf einem breiten To-
tenhügel wirken zu lassen, konnten jetzt endlich staatliche Gelder eingesetzt 
werden. Die Provinzialverwaltung erhielt ihre Aufträge künftig vom "Kura-
torium für das Reichsehrenmal Tannenberg" in Berlin. 

Da das Denkmal heute völlig zerstört ist,16 sei hier auf die ausgezeichne-
ten Abbildungen in dem Buch: "Tannenberg - Deutsches Schicksal -
Deutsche Aufgabe" hingewiesen, besonders im Hinblick auf die künstleri-
sche Ausgestaltung im Innern des Denkmals (s. a. Fußnoten 13 und 14). 

Bei der angespannten Wirtschaftslage der vom Reich abgetrennten "Insel 
Ostpreußen" war die Belebung des Fremdenverkehrs ein wichtiges Anliegen 
der Provinzialverwaltung, wobei das Tannenberg-Denkmal einen besonderen 
Anziehungspunkt bilden sollte. So sei hier über das erfolgreiche  Wirken der 
Verkehrsgesellschaft  "Tannenberg" mbH näheres berichtet, die im Jahre 
1930 von Landesrat Scheibert und dem neuen Bürgermeister von Hohen-
stein, Georg Stein, gegründet worden war.17 

Nach außen hin setzte eine intensive Werbung durch Presse, Radio und 
Werbeschriften  ein; auch Bahn und Post suchte man, an dieser Werbung zu 
beteiligen. In Hohenstein selbst baute man die Zufahrtstraßen und Busver-
bindungen aus. Noch 1939 wurden Gaststätten modernisiert, ein neuer 
Bahnhof errichtet und das Stadtbild von Hohenstein verschönert. In den 
Auskunftstellen verkaufte man, um keinen Andenkenkitsch aufkommen zu 
lassen, masurische Webeteppiche und andere landesübliche Handarbeiten. 
Auch hatte es seinen guten Grund, ab 1935 das Königsberger Freiluftmu-
seum hierher zu verlegen. So lernten Hunderttausende die schöne Provinz 
Ostpreußen näher kennen. Allein 1932, also noch vor der "Machtergreifung", 
hatte man 58.000 Denkmalsbesucher aus allen Teilen Deutschlands gezählt, 
die später auch dieses Museum besichtigten. 

Als eigene Maßnahme dieser Gesellschaft sei hier der stilvoll eingerich-
tete "Tannenbergkrug" mit seiner sinnvollen Pferdetränke 18 erwähnt, der 
bald erweitert werden mußte. Auch hatte man die Voraussetzungen für län-
gere Ferienaufenthalte im Schlachtfeldgebiet von Tannenberg geschaffen: 
Die "Schlagamühle" in der Nähe der sog. Russenfalle hatte man erworben 
und zu einem Erholungsheim ausgebaut. Am Plautziger See sollte ein groß 
angelegtes Feriendorf  entstehen. Auch des Baues einer Jugendherberge mit 

s. a. Gerhard Biell: Das Ende des Tannenberg-Denkmals; in: Osteroder Zeitung, Mai 
1989, Folge 71, S. 24 ff  und Gert Sailer: Das Ende des Reichsehrenmals Tannenberg; in: Deut-
sches Soldatenjahrbuch. München 1988, S. 305 ff. 

1 7 s. a. Fußn. 14, S. 91 f. 
18 

Abgebildet in: "Deutschland über alles - Ehrenmale des Weltkrieges", hrsg. v. Siegfried 
Scharfe (Blaue Bücher), Leipzig 1938, S. 77 
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160 Betten am Mispelsee hatte man sich angenommen. Die Gesellschaft 
konnte sogar Eigentum an den von ihr zu schaffenden  Einrichtungen erwer-
ben, so ζ. B. an dem von dem Danziger Gewerbeoberlehrer  Mantau in mü-
hevoller Kleinarbeit angefertigten Leuchtrelief,  das für die Besucher des 
Denkmals stets von besonderem Interesse gewesen ist. Deshalb soll es hier 
näher beschrieben werden. Es handelte sich um eine ca. 5 m χ 4 m große 
Reliefkarte von dem Gebiet zwischen Weichsel und Memel mit prägnanten 
Darstellungen der Seen, Fluren, Wälder, Ortschaften und Verkehrsverbin-
dungen. Schwachstromleitungen mit 4.000 Glühbirnen waren hier eingebaut. 
Eine rote Glühbirne symbolisierte jeweils eine russische Einheit in Batail-
lonsstärke, während die deutschen Einheiten durch weiße Glühbirnen be-
zeichnet wurden. Diese komplizierte Apparatur ließ die Glühbirnen mittels 
Relaisschaltungen nacheinander aufleuchten, so daß die Bewegungen der 
einzelnen Truppenteile vor und während der fünftägigen  Schlacht in der dar-
gestellten Landschaft erkennbar waren. Die Vorführung  mit einem beglei-
tenden Vortrag durch einen alten Tannenbergkämpfer  dauerte ca. 
40 Minuten. Hierfür  war ein Blockhaus mit 200 Sitzplätzen in der Nähe des 
Tannenbergkruges geschaffen  worden. Unzähligen Besuchern wurde somit 
eine anschauliche Darstellung von dem geschichtlichen Geschehen jener Au-
gusttage des Jahres 1914 vermittelt. In besonderem Maße nahm sich diese 
Gesellschaft auch der Pflege der im Schlachtfeldbereich angelegten deut-
schen und russischen Soldatengräber an, tatkräftig unterstützt von der Kreis-
verwaltung Osterode. Innerhalb der gesamten Denkmalsanlage hatte der 
uniformierte  "Denkmalshauptmann" Fritz Stubenrauch - ebenfalls ein Tan-
nenbergkämpfer  - für Ruhe und Ordnung zu sorgen. 

b) Fürsorgeeinrichtungen und Landesfrauenklinik 1 9 

Ursprünglich aus dem Landarmenverband hervorgegangen, lag dem Pro-
vinzialverband die gesetzliche Verpflichtung ob, in geeigneten Anstalten Für-
sorge zu treffen  für die Bewahrung und Pflege der hilfsbedürftigen  Geistes-
kranken, Epileptischen, Taubstummen und Blinden. Auch war der Provinz 
die Beschulung blinder und taubstummer Kinder sowie die Heilung von 
Körperbehinderten zur Pflicht gemacht. In welcher Weise diese Aufgaben 
erfüllt  wurden, darf  als vorbildlich bezeichnet werden. Wurden doch hierfür 
in der ganzen Provinz modern eingerichtete Anstalten geschaffen  bzw. un-

19 
Aus: Manfred Graf v. Brünneck: Fürsorgeanstalten in der Provinz Ostpreußen; in: Ost-

preußen - seine Entwicklung und seine Zukunft, hrsg. v. Köhrer/Worgitzki, Bln.-Charlotten-
burg 1922, S. 42 ff  (auch in: Ostpreußenblatt, Jg. 16, Folge 7 v. 13.2.1965, S. 6) und: Ostpreußen 
- 700 Jahre deutsches Land, hrsg. v. Ludwig Goldstein, Königsberg/Pr. 1930, darin: Emil Ploke: 
Die Hebammenlehranstalt der Provinz Ostpreußen (u. d. T.: Einzelbilder aus Industrie, Han-
del und Wirtschaft; ohne Seitenzahlen). 
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terhalten wie die Heil- und Pflegeanstalten in Allenburg/Wehlau, Kortau 
und Tapiau für Schwachsinnige, die Provinzialanstalt in Rastenburg für Epi-
leptische, die Carlshöfer  Anstalten, die Krüppel-Heilstätte "St. Andreasberg" 
in Wormditt, die Provinzialtaubstummenanstalten in Königsberg, Tilsit und 
Rößel sowie die ostpreußische Blindenunterrichtsanstalt und das Bülow von 
Dennewitzsche Blindenstift20 in Königsberg, die Krüppel-Heil- und 
Lehranstalt "Hindenburghaus" daselbst, das Krüppelheim "Bethesda" in 
Angerburg und das "Dorotheenheim" in Alienstein sowie sieben 
Provinzialerziehungsheime und 21 konfessionelle Heime im Rahmen der 
Fürsorgeerziehung Minderjähriger (Der Provinzialverband als Landesfür-
sorgeverband). 

Alle diese Anstalten verfügten über größere landwirtschaftliche Betriebe, 
wo die Kranken sich nützlich machen konnten. Auch Werkstätten mit ge-
prüften Handwerksmeistern waren vorhanden. Auf musischem Gebiet wurde 
den Patienten ebenfalls so manche Abwechslung geboten. Die Provinzial-
taubstummenanstalten hatten in ihrer baulichen Anlage zu den neuzeitlich-
sten überhaupt gehört. 

21 

In der Gärtnerlehranstalt Tapiau ließ die Provinzialverwaltung u. a. zur 
gärtnerischen Betreuung dieser Anstalten jährlich 24 Lehrlinge zu Gärtnern 
ausbilden und in Gumbinnen besaß sie eine Hebammenlehranstalt. Seit ihrer 
Verlegung nach Insterburg (1924) führte sie den Namen "Landesfrauenkli-
nik" und wurde zu einer neuzeitlichen Hebammenlehranstalt ausgebaut. 

Als ein Musterbeispiel für moderne Krankenhausgestaltung soll hier nä-
her darauf eingegangen werden. Zum ersten Mal wurde nämlich der Ver-
such unternommen, den strengen und kalten Charakter, den Kliniken sonst 
an sich haben, durch künstlerisch empfundene Farbwirkung und starke Be-
teiligung des Kunstgewerbes abzugleichen. Neben der Erfüllung aller hygie-
nischen Forderungen sollte der Ausbau der Inneneinrichtungen einen har-
monischen Gesamteindruck vermitteln, für den die Kranken sehr empfäng-
lich sind. Die Ärzte wohnten in einem besonderen Trakt wie in einem Heim, 
dem Tagesbetrieb völlig entzogen. Auch die von den Krankenabteilungen 
getrennte Schwesternstation trug alle Vorzüge privater Wohnlichkeit an sich, 
um damit eine volle Erholung von der täglichen Arbeit zu gewährleisten. So 
wurde erreicht, daß die besondere Gestaltung dieser Klinik einen wohltuen-
den Einfluß auf die Patienten und auf das Personal ausübte, das mit Freuden 

20 
s. a. Helmut v. Wedelstädt: Aus der Geschichte der ostpreußischen Blindenunterrichts-

anstalt; in: XII. Königsberger Bürgerbrief,  hrsg. v. der Stadtgemeinschaft Königsberg/Pr., Leer 
1975, S. 7 f. - Nach Absolvierung des Schulunterrichts und des Unterrichts in einem Blinden-
handwerk in diesen beiden Anstalten konnten die Blinden auf Wunsch diese räumlich verbun-
dene Heim- und Arbeitsstätte behalten. 21 

s. a. Μ. Β.: Die Provinzial-Gärtnerlehranstalt  in Tapiau; in: Ostpreußenblatt, Jg. 8, Folge 
26 v. 29.6.1957, S. 6. 
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seiner Arbeit nachging und die gesamte Innenausstattung mit einer Sorgfalt 
behandelte, wie es sonst in öffentlichen  Anstalten nicht immer der Fall ist. 
Freilich ließ es sich nicht vermeiden, daß die einzelnen Krankenstationen, 
wie in anderen Kliniken auch, voneinander getrennt waren. Als besonderer 
Vorzug ist aber hervorzuheben, daß diese Klinik mitten in einem zehn Mor-
gen großen parkähnlichen Garten lag. Durch diese Gartenwirkung wurde die 
Ausgeglichenheit der Innenausstattung auf das Glücklichste ergänzt. Die 
Klinik war in der Lage, 160 Schwangere, Wöchnerinnen, Frauenkranke und 
80 Säuglinge aufzunehmen, wovon 75 Betten für unentgeltliche Behandlung 
zur Verfügung standen. Von den jährlich 70.000 Verpflegungstagen mit 
210.000 Mahlzeiten konnten 30.000 Portionen gleichfalls unentgeltlich verab-
reicht werden. 22 DRK-Schwestern waren eingesetzt; 29 weitere Personen 
besorgten Verwaltung und Hauswirtschaft.  Außer dem Direktor waren hier 
ein Oberarzt, fünf  Assistenzärzte, ein Kinderarzt und drei Medizinalprakti-
kanten tätig. Ferner wurden jährlich 80 Hebammen in Säuglingspflege und -
fürsorge  aus- und weitergebildet. 

Außer den ostpreußischen Lungenheilstätten an den Stadträndern von 
Allenstein und Hohenstein besaß der Provinzialverband in der Seeheilstätte 
Lochstädt eine dicht am Ostseestrand bei dem Badeort Neuhäuser gelegene 
Heilstätte für mit Tuberkulose bedrohte Kinder. Hier konnten bis zu 200 
Kinder aufgenommen werden. 

Alle diese Institute wurden von Medizinalbeamten geleitet, die, wie die 
Provinzialbauräte, - im Gegensatz zu den Landesbauräten und Landesrä-
ten22 - nicht gewählt, sondern durch Reglements ernannt und in ihr Amt ein-
geführt  wurden (§ 95 Provinzialordnung). Die Ausgaben auf dem Gebiet der 
Wohlfahrtspflege  beliefen sich allein 1920 auf weit über 6 Millionen Mark 
bei einem Etat von 20 Millionen Mark. 

In der Hitlerzeit hat man durch das erweiterte Reichsjugendwohlfahrtsge-
setz und das Jugendherbergswerk auch für die Gesunderhaltung der jungen 
Menschen Sorge getragen. Auch hierfür  waren die Ausgaben des Provinzial-
verbandes seit 1933 beträchtlich. 

Seit dem 15.12.1933 (Oberpräsidentengesetz) wurden auch diese Beamten nicht mehr 
gewählt, sondern ernannt; sie behielten aber den Status von mittelbaren Staatsbeamten (§ 96 
Provinzialordnung). 
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c) Schaffung  der Landesbank zum Wohl der heimischen Wirtschaft 

Angesichts des vielseitigen Aufgabenkreises der Provinzialverwaltung24 

war die Schaffung  eines eigenen Bankinstitutes zur Besorgung von Kapitalien 
und Krediten erforderlich  geworden. So wurde 1919 die "Landesbank für die 
Provinz Ostpreußen" gegründet. Sehr bald wuchs sie sich zu einem bedeu-
tenden Wirtschaftsfaktor  aus, da ihre Aufgabe darin bestand, ihre Mittel al-
len Wirtschaftszweigen in allen Teilen der Provinz zur Verfügung zu stellen. 
Bei der Kreditgewährung ließ sie sich vorwiegend von volkswirtschaftlichen 
Aspekten im Interesse der Bevölkerung leiten. So wurden ζ. B. die Sparein-
lagen der ihr angegliederten mündelsicheren Sparkasse ausschließlich der 
heimischen Wirtschaft  zugeführt.  Es handelte sich also um eine ausgespro-
chen bodenständige Bank. Bei der damaligen Durchführung  des Osthilfege-
setzes" hatte sie die Zentralstelle für die zugunsten der Landwirtschaft  ein-
geleitete Umschuldungsaktion gebildet. Auch die Verwaltung der zur hypo-
thekarischen Beleihung städtischer Grundstücke errichteten "Ostpreußischen 
Stadtschaft" hatte in den Händen des Vorstandes der Landesbank gelegen. 
Die Stadtschaft, ein Gegenstück zur bewährten "Ostpreußischen Landschaft", 
hatte die Hergabe von Hypothekendarlehen durch Ausgabe von 
Pfandbriefen  abzusichern, indem sie speziell sog. Stadtschaftsbriefe  austeilte. 
Hierbei bediente sie sich der Zentralstadtschaft  in Berlin, der sie 
angeschlossen war. Langjähriger Leiter der Landesbank und der Stadtschaft 
war Generaldirektor Dr. Huck. So war der Provinzialverband auch auf dem 
Gebiet des Kreditwesens eigene Wege gegangen, die - auf längere Sicht ge-
sehen - zu dem gewünschten Erfolg geführt  haben. 

Über die Leistungen der Provinzialverwaltung seit 1940 soll hier nicht 
mehr berichtet werden, da sie fortan den Zeitumständen gemäß vorwiegend 
kriegswirtschaftliche  Aufgaben zu erfüllen hatte. Nur soviel sei hier gesagt: 
Durch das Streben des NS-Regimes nach einem zentralisierten Einheitsstaat 
wurde sie immer mehr zu einer Auftragsbehörde  der Reichsregierung de-
gradiert und damit ihres eigentlichen Wesens als einer dezentralisierten 
Mittelinstanz mit eigenem Aufgabenbereich entkleidet. Das bewährte 
"Selbstverwaltungsprinzip" mit seinem eigenständigen Beamtentum mußte 
schließlich dem "Führerprinzip" weichen, dessen negative Folgen, ζ. B. das 
Euthanasieprogramm, der Provinzialverwaltung nicht angelastet werden 
können. Jahrzehntelang hatte man gerade diese Kranken in Fürsorgeanstal-
ten gepflegt und betreut. 

23 Aus: Paul Blunk: Entwicklung der Provinzialverwaltung; a. a. Ο. S. 59. 
Der Merksatz: "Arme, Irre und Straßen" dürfte zu eng gefaßt sein. 
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5. Schlußbemerkungen 

Im Rahmen dieser Kurzfassung konnte nur über wenige, aber vorbildlich 
gelöste Aufgaben dieser Verwaltung berichtet werden. Einen umfassenden 
Überblick über den gesamten Aufgabenbereich vermittelt aber das "Statisti-
sche Handbuch für die Provinz Ostpreußen" (Schloßberg/Ostpr. und Leipzig 
1938, S. 272 ff);  es war die erste und wohl auch einzige Provinzialstatistik 
überhaupt. Auch der Haushaltsplan für das letzte Friedensjahr 1938 dürfte 
recht aufschlußreich sein: An Einnahmen und Ausgaben wurden nämlich 
nicht weniger als 40.636.000 Reichsmark veranschlagt. 

Die Frage scheint berechtigt zu sein, woher die höheren Beamten ihre 
Kraft  zur Bewältigung derartig verantwortungsvoller Aufgaben geschöpft ha-
ben. K. F. Kolbow hat hierauf eine einleuchtende Antwort gegeben: "Die 
Kultur - und damit auch die Verwaltung - (Anm. d. Verf.)  einer Provinz 
wächst aus dem Boden ihrer Landschaft und ihrer Bevölkerung".26 Waren 
doch diese Beamten durch ihren Beruf in engste Dauerbeziehung zu der sie 
umgebenden Landschaft und ihrer Menschen getreten. Durch ihr schöpferi-
sches Handeln, verbunden mit tiefem sittlichen Ernst, haben sie zu allen 
Zeiten eine Elite gebildet und damit beste Tradition preußischen Beamten-
tums im Grenzland Ostpreußen fortgesetzt.27 Bis zuletzt hatte am Ende aller 
Landtagssitzungen im Landeshaus zu Königsberg die Beteuerung gestanden: 
"Ostpreußen - unsere geliebte Heimatprovinz - sie lebe hoch!". 

In den letzten Januartagen des Jahres 1945 hat auch diese Behörde ihre 
vielseitige Tätigkeit zum Segen des Allgemeinwohles kriegsbedingt einstellen 
müssen. Ihre Beamten sind erst wieder in Neustadt/Holstein an Land ge-
gangen, während der Landeshauptmann in seiner Wohnung eine Meldestelle 
für sie eingerichtet hatte. Das Landeshaus ging im Inferno unter. 

Der bereits im "Oberpräsidentengesetz" vom 15.12.1933 angekündigte 
"Erlaß einer neuen Provinzialordnung" ist nicht mehr erfolgt.  Auch die vom 
NS-Regime seit 1936 geplante Umwandlung der Provinzialverwaltung in eine 
"Gauselbstverwaltung" - analog zu den späteren Reichsgauen mit ihren 
Reichsstatthaltern - ist nicht mehr verwirklicht worden: Der Ausgang des 
Zweiten Weltkrieges hatte dem zentralistischen "Führerstaat" ein Ende be-
reitet. Am 25.2.1947 wurde der Staat Preußen mit allen nachgeordneten Be-
hörden von den Alliierten aufgelöst (Kontrollratsgesetz Nr. 46). 

2 5 Aus: Provinzialverwaltung Ostpreußen; in: Robert Albinus: Lexikon der Stadt Königs-
berg/Pr. und Umgebung. Leer 1985, S. 250. 

Aus: Karl-Friedrich Kolbow: Die Kulturpflege; a. a. O., S. 105. 
27 

s. a. Helmut Scheibert: Uber das Personalwesen der Provinzialverwaltung Ostpreußens; 
in: Zeitschrift Nordostarchiv, Lüneburg 1969, 2. Jg., Heft 6/7, S. 12 ff. 
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II. Das Provinzialdenkmalamt in Königsberg/Pr. 

Da dem Wirken des Provinzialkonservators für Heimatpflege und Natur-
schutz eine wesentliche Bedeutung zukam, sei diesem Amt ein besonderer 
Abschnitt gewidmet. 

Im alten Ordensland Preußen hatte man sich schon zu Anfang des vorigen 
Jahrhunderts mit dem Studium der Burgen, Stadtbefestigungen und Kirchen 
des Ritterordens befaßt. So darf  der preußische Leutnant Johann Michael 
Guise als Vorläufer  der amtlichen Konservatoren bezeichnet werden. Seine 
"Grundrisse der Burgen und der mit Mauern befestigten Städte in Preußen 
aus der Zeit des Deutschen Ordens" - auf mehr als 500 kleinen Blättchen 
säuberlich aufgezeichnet - sind für die heimatliche Burgenforschung unent-
behrlich geworden. 

Am 1. Juli 1843 wurde der Baukondukteur Ferdinand von Quast zum 
"Königlichen Konservator der Kunstdenkmäler der Preußischen Monarchie" 
ernannt. Schon ein Jahr später hat er in der "Instruktion von 1844" die viel-
fältigen Aufgaben des Konservators festgelegt. Sein Hauptinteresse galt der 
Erforschung der mittelalterlichen Bauwerke des Ordenslandes. Seit 1849 
veröffentlichte  er in den "Neuen Preußischen Provinzial-Blättern" seine 
"Beiträge zur Geschichte der Baukunst in Preußen", u. a. eine baugeschicht-
liche Abhandlung über die Marienburg/Westpr. Von dem geplanten Inven-
tarwerk "Denkmale der Baukunst in Preußen" erschienen nur drei Hefte, die 
das Ermland beinhalteten (1852-1863). 

Eine zweite Teil-Bestandsaufnahme in Ostpreußen erfolgte in den Jahren 
1854-1857. Die damals an die Geistlichen abgesandten Fragebogen wurden 
aber von den Pfarrern  infolge ihrer mangelhaften kunstgeschichtlichen Bil-
dung recht unzuverlässig behandelt. 

Bevor auf der Grundlage des Dotationsgesetzes von 1875 und der "Pro-
vinzialordnung" aus demselben Jahre endlich in der "Allerhöchsten Kabi-
nettsordre von 1891" die Stelle eines Provinzialkonservators genehmigt 
wurde, hatte man zunächst "Provinzialkommissionen zur Erforschung und 
zum Schutz der Denkmäler" geschaffen,  die ihrerseits Provinzialkonservato-
ren - als örtliche Vertreter des Konservators der Monarchie - bestellten. Sie 
arbeiteten nach wie vor nach der "Instruktion von 1844". 

Die für Ostpreußen eingesetzte Kommission wählte am 16. Dezember 
1891 den Architekten Adolf Bötticher zum Provinzialkonservator. In nur sie-
ben Jahren führte er die Aufnahme der heimischen Bau- und Kunstdenk-
mäler durch und verwertete sie in seiner achtbändigen Inventarisation, ent-

28 Provinzialbaurat a. D. Dr. Carl Wünsch hat diesen Beitrag gefördert. 
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haltend das Samland, Natangen, Oberland, Ermland, Litauen, Masuren, Kö-
nigsberg sowie einen allgemeinen kulturgeschichtlichen Band. Hierin ist sein 
Hauptverdienst zu sehen, während seine mangelhaften direkten Beziehungen 
zu den städtischen und ländlichen Verwaltungsstellen, vor allem zu den 
Geistlichen, aber auch zu Privatpersonen, die als Eigentümer von Denkmä-
lern an deren sachgemäßer Erhaltung in erster Linie interessiert waren, zu 
beklagen sind. Als er am 9. Juni 1901 plötzlich starb, war sein Amt für meh-
rere Monate verwaist. 

Am 31. Januar 1902 wurde der Regierungsbaumeister Richard Dethlefsen 
als zweiter Vertreter einer modern organisierten Denkmalpflege zum Pro-
vinzialkonservator von Ostpreußen gewählt und blieb bis zum Sommer 1936 
im Amt. Seine Verdienste, die er sich in dreieinhalb Jahrzehnten um die 
Erforschung und Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler in Ostpreußen 
erwarb, wurden durch die Verleihung des Titels "Professor"  und der Würde 
eines Dr. phil. h. c. der Königsberger "Albertina" anerkannt. Einen umfas-
senden Einblick in seine vielseitige Tätigkeit erhält man durch die von ihm 
alljährlich von 1903-1936 herausgegebenen "Berichte" an die Provinzial-
kommission in Ostpreußen; bis zuletzt sind sie nach folgendem Schema an-
gelegt: 

1. Bericht (hier wurde u. a. auch über regelmäßige Studientagungen der 
Berufskonservatoren  in anderen Städten berichtet); 

2. Übersicht über die örtlichen Dienstgeschäfte des Konservators (ζ. B. 
Berichte über Dienstreisen in die Provinz); 

3. Neue Gesetze und Erlasse auf dem Gebiet der Denkmalpflege; 

4. Die Bücherei (hier wurde auch über den Zuwachs von Büchern aus an-
deren Provinzen sowie über Ankauf und Geschenke berichtet); 

5. Verzeichnis der in der ganzen Provinz eingesetzten Vertrauensmänner 
(das sind ehrenamtliche Mitarbeiter). 

Hier sei auch das von Dethlefsen 1927 herausgegebene "Merkbuch für die 
Denkmalpflege" erwähnt, das in 160 Leitsätzen in prägnanter Kürze allge-
meine Regeln zur Erhaltung und Restaurierung von profanen und sakralen 
Bau- und Kunstdenkmälern enthält. Sein besonderes Interesse galt der Er-
haltung von Bauern- und Bürgerhäusern, der Adelssitze und der in Ostpreu-
ßen noch erhalten gebliebenen Holzbauten. Einzelne Typen hiervon wurden 
im Freiluftmuseum des Königsberger Tiergartens aufgestellt und später aus 
Raummangel in Hohenstein wieder aufgebaut. Von seinen vielen Veröffent-
lichungen seien hier nur genannt: "Bauernhäuser und Holzkirchen in Ost-
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29 
preußen" (Berlin 1911), "Führer durch das ostpreußische Heimatmuseum" 
(Königsberg 1913), "Das schöne Ostpreußen" (München 1916), "Stadt- und 
Landhäuser in Ostpreußen" (München 1918), "Beiträge zur ostpreußischen 
Glockenkunde" (Königsberg 1919). 

Bei der Inventarisation der "Bau- und Kunstdenkmäler von Ostpreußen" 
ist Dethlefsen über die Verzeichnisse Böttichers insofern hinausgegangen, 
als er ihre Einteilung nach den altprußischen Gauen für unzweckmäßig hielt, 
weil sie sich nicht mit den einzelnen Regierungsbezirken deckt. So strebte er 
- nach dem Vorbild der anderen Provinzen - eine Bestandsaufnahme dieser 
Denkmäler nach den landrätlichen Kreisen und kreisfreien  Städten an, je-
weils eingeteilt nach den Regierungsbezirken Königsberg, Alienstein und 
Gumbinnen. Von dieser 1929 begonnenen Neuinventarisation konnte aller-
dings nur ein einziger Band erscheinen.30 Auch hatte Dethlefsen vor, die äl-
teren Werke der Ingenieurkunst, ζ. B. Windmühlen, in die Bestandsauf-
nahme einzubeziehen. Von seinem Kunstverständnis zeugt sein ständiger 
Appell an den restaurierenden Künstler, sich stets von seinem Einfühlungs-
vermögen in den Geist eines auszubessernden Monumentes leiten zu lassen: 
Nicht das individuelle Wirken, sondern das Einfügen in das harmonische 
Ganze hat im Vordergrund zu stehen. Andererseits kämpfte er gegen die zu-
nehmende Verunstaltung durch geschmacklose Reklame, Blechdächer und 
monotone Überlandleitungen an, weil er den usprünglichen Charakter des 
Landschaftsbildes gewahrt wissen wollte. 

Seit 1933 wurde auch die Denkmalpflege als bewußte Deutschtumspflege 
weiterentwickelt. In dem neu gegründeten "Reichsbund Volkstum und Hei-
mat" waren die früheren  Einzelverbände zu den Fachschaften Heimatschutz, 
Naturschutz,31 Volksmusik, Volkstanz, Trachtenpflege und Handwerkskultur 
zusammengefaßt und unter eine einheitliche nationalpolitische Führung ge-
stellt. 

Trotz des weitgedehnten Aufgabenkreises standen Dethlefsen neben den 
schon erwähnten Vertrauensmännern nur ein wissenschaftlicher Mitarbeiter 
(Regierungsbaumeister a. D. Carl Wünsch) und ein technischer Mitarbeiter 
(Architekt Bruno Zelinsky) zur Seite. 

Im Sommer 1936 wurde Dr. Berthold Conrades als Nachfolger von Deth-
lefsen eingesetzt. Da er aber bald nach 1939 zur Wehrmacht einberufen 
wurde, hat Landesbaurat Hellmuth Friesen bis 1945 die Interessen des Pro-

29 gemeint ist das Königsberger Freiluftmuseum. 
Die Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt Allenstein, bearb. von Carl Wünsch, Königs-

b e r g . 1933. 
Zum Thema "Naturschutz" vgl. G. Zwanzig: Aus der Pionierzeit des Naturschutzes (s. 

Anhang: Literaturhinweise). 
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vinzialdenkmalamtcs wahrgenommen, die vom Provinzialverband stets finan-
ziell unterstützt wurden. 

32 
III. Die finanziellen Grundlagen der Provinzialverbände 

Als Einnahmequelle bildete das Steuerwesen das wichtigste Gebiet der 
gesamten Finanzverwaltung. Grundlage hierfür  war das "Preußische Ausfüh-
rungsgesetz zum Reichsfinanzausgleichsgesetz vom 30.10.1923".33 Hiernach 
erhielten die Provinzialverbände Anteile an dem dem Land Preußen zuste-
henden Anteil an der Reichseinkommen- und Körperschaftssteuer  sowie aus 
dem dem Staat für eigene Zwecke verbleibenden Anteil an diesen Steuern 
eine Staatsdotation. Ferner flössen ihnen Anteile an der Reichskraftfahr-
zeugsteuer zu. Soweit diese Reichssteuerüberweisungen und die sonstigen 
laufenden Einnahmen nicht ausreichten, hatte die Deckung durch Erhebung 
von Provinzialumlagen bei den Stadt- und Landkreisen zu erfolgen. Darüber 
hinaus sahen sich die Provinzialverbände genötigt, Darlehen und Anleihen 
aufzunehmen. Demzufolge wurde regelmäßig neben dem Ordentlichen ein 
Außerordentlicher Haushaltsplan aufgestellt, in den alle größeren, sich auf 
mehrere Jahre erstreckenden Ausgaben verwiesen wurden. 

Einschneidende Änderungen enthielt dann das "Preußische Finanzaus-
gleichsgesetz vom 10.11.1938"34 insofern, als der Staat den Provinzen anstelle 
der Reichssteuer Überweisungen einen festen Betrag von jährlich 70 
Millionen Mark als Schlüsselzuweisung zur Verfügung stellte, jeweils bemes-
sen nach Fläche und Einwohnerzahl der Provinzen. Hiervon waren jedoch 
die hohen Beträge in Abzug zu bringen, mit denen die Provinzialverbände 
aufgrund der "Kriegswirtschaftsverordnung  vom 4.9.1939"35 zu dem vom 
Land Preußen aufzubringenden Kriegsbeitrag herangezogen wurden. Das 
Land Preußen bestand aus seinen 12 Provinzen (s. Tabelle!). 

3 2 Aus: Schultze-Plotzius, Manfred: Ein Überblick, a.a.O., S. 74 ff. 
3 3 In: Preußische Ges.-Sammlung, 1923, S. 487. 
34 In: Preußische Ges.-Sammlung, 1938, S. 108. 
3 5 In: Reichsgesetzblatt 1,1939, S. 1609. 
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IV. Der politische Einfluß der Provinzialverbände 

Die Provinzialverbände übten auf der Grundlage der Provinzialordnung 
nicht nur die Selbstverwaltung in ihren Provinzen aus, sondern hatten dar-
über hinaus bis 1933 auch das bedeutsame Recht, für eine Anzahl öffentlich-
rechtlicher Organe, ζ. B. den Reichsrat, den Preußischen Staatsrat, den Pro-
vinzialrat, die Bezirksausschüsse, die Direktion der Rentenbank und das Fi-
nanzgericht Mitglieder zu wählen oder Vertreter in sie zu entsenden. Hier-
durch konnten sie einen sehr erheblichen indirekten Einfluß auf viele Ver-
waltungsangelegenheiten ausüben, die nicht zu ihrem engeren Tätigkeitsge-
biet gehörten. Außerdem hatten sie bei der Ernennung der Oberpräsidenten, 
der Regierungspräsidenten, der Landeskulturamtspräsidenten und der Vize-
präsidenten des Provinzialschulkollegiums mitzuwirken. Diese Rechte gaben 
den Provinzialverbänden auch auf höchster Ebene einen starken politischen 
Einfluß. Seit 1933 kam es zur Personalunion der meisten Gauleiter mit dem 
Amt des Oberpräsidenten und somit dem Leiter der Provinzialverbände. 

ANHANG 

Kurzbiographien  der  höheren  Beamten -
zugleich  ein Überblick  über  das umfangreiche  Aufgabenfeld  - 37 

Die Landeshauptleute 38 

Dr. h. c. Manfred Graf v. Brünneck-Bellschwitz39 

geb. 1.9.1872 Hof Rosenberg/Westpr., gest. 16.5.1957 Baden-Baden. Nach 
dem Jurastudium Reg. Assessor beim Oberpräsidium in Königsberg/Pr., 
1907-1916 Landrat im Landkreis Königsberg/Pr., 1916 Wahl zum Landes-
hauptmann. In dieser Tätigkeit u. a. Mitbegründer der Ostpreußenwerke 
AG" zur Elektrifizierung  der Provinz. Unter seiner Leitung wurden u. a. die 
Landesfrauenklinik und die Hebammenlehranstalt in Insterburg errichtet 

36 
Aus: Paul Blunk: Entwicklung der Provinzialverwaltung, a.a.O., S. 59. 

3 7 Wenn nicht anders vermerkt, hat der Verfasser  die seit 1964 mit vielen höheren Beam-
ten geführte Korrespondenz als Material benutzt. 

s. a. Erich Reichelt: Ostpreußens Landeshauptleute, in: Zeitschrift Ostpreußenwarte, 
Göttingen 1950, Heft 7, S. 10. 

39 s. a. Altpreußische Biographie, Marburg 1974 ff.,  hier: Bd. III, S. 876 f. 

3* 
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und das "Prussia-Museum" in Königsberg/Pr. von der Provinz übernommen. 
Er war federführend  im "Heimatbund" (nach dem Ersten Weltkrieg 
gebildeter Zusammenschluß zur Abwehr gegen die auf Abtrennung Ost-
preußens vom Reich gerichteten Bestrebungen). 1928 verzichtete er auf die 
Wiederwahl zum Landeshauptmann. In Würdigung seiner Verdienste wurde 
ihm von der Albertus-Universität zu Königsberg/Pr. der Titel "Dr. h. c." 
verliehen. 

Dr. Paul Blunk40 

geb. 24.2.1880 Garbricken b. Bartenstein, gest. 17.3.1947 Berlin-Charlot-
tenburg. Jurastudium in Königsberg/Pr., 20.5.1904 Ref. Examen, 10.5.1908 
Gerichtsassessor-Examen, 15.4.1909 Promotion zum Dr. jur., 1910 Eintritt in 
die Provinzialverwaltung, 1912 Wahl zum Landesrat, 1920 Wahl zum Ersten 
Landesrat, 28.1.1928 Wahl zum Landeshauptmann. Er hatte u. a. folgende 
Nebenämter: Präsident der Landesversicherungsanstalt (LVA), des ost-
preußischen DRK und des Landesverkehrsverbandes Ostpreußen, Vorsit-
zender des Aufsichtsrates der Landesbank, der Ostpreußenwerke AG, der 
ostpreußischen Kleinbahngesellschaft, der ostpreußischen Landgesellschaft 
und der ostpreußischen Heimstätte. Auch war er Mitglied der Kaiser-Wil-
helm-Gesellschaft, der Kantgesellschaft, der Provinzial- und Stadtsynode, des 
Gemeindekirchenrates der ev. luth. Kirche. Wegen politischer Unzuverläs-
sigkeit und offener  Frontstellung gegen den Oberpräsidenten und Gauleiter 
Erich Koch wurde er am 1.6.1936 zwangspensioniert und aus Ostpreußen 
ausgewiesen. Veröffentlichung:  Deutsche Staatenbildung und deutsche Kul-
tur im Preußenlande (Königsberg/Pr. 1931). 

Helmut v. Wedelstädt41 

geb. 9.11.1902 Mülheim/Ruhr, gest. 12.4.1988 daselbst. 1922-1925 Jura-
studium in Freiburg, München und Münster, seit 1925 Referendar  beim 
Amtsgericht Mülheim, desgl. bei den Regierungen Münster und Köln, 1929-
1932 Reg. Assessor beim Landratsamt und bei der Regierung Königs-
berg/Pr., 1932-1935 beim preußischen Ministerium des Innern, zuletzt als 
Oberregierungsrat,  1936 vom Oberpräsidenten als Landeshauptmann einge-
setzt, Ende 1941 zur Wehrmacht einberufen. Veröffentlichung:  Kommentar 
zum Deutschen Beamtengesetz v. 26.1.1937 (Berlin 1937). 

40 
s. a. Altpreußische Biographie, Bd. III, S. 866 f. 

4 1 Aus: Robert Albinus: Lexikon der Stadt Königsberg/Pr., a.a.O., S. 333 und: Große Ver-
dienste um Ostpreußen, in: Ostpreußenblatt, Jg. 39, Folge 23 v. 4.6.1988, S. 20. 
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Der  Erste  Landesrat 

Dr. Reinhard Bezzenberger42 

geb. 26.7.1888 Cranz/Ostpr., gest. 1.9.1963 Karlsruhe. Jurastudium in Kö-
nigsberg/Pr. und Berlin. 1921 zum Landesrat und 1929 zum Ersten Landes-
rat gewählt. Er war Vertreter der Landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft, des Gemeindeunfallversicherungsverbandes  sowie im Verwaltungsrat 
der Landesbank und der Stadtschaft tätig. Auch war er stellvertretender 
Leiter der LVA. Als ständiger Vertreter des Landeshauptmannes hat er seit 
1942 die Provinzialverwaltung und die LVA selbständig geleitet; bei beiden 
Verwaltungen oblagen ihm folgende Dezernate: Allgemeine Angelegenhei-
ten und Organisation, Personalien, Verkehr mit den Aufsichtsinstanzen und 
Angelegenheiten der Selbstverwaltungskörperschaften  (Stadt, Gemeinde, 
Kreis). An zentraler Stelle hat er mitgearbeitet im "Deutschen Gemeindetag" 
und im "Reichsverband der deutschen Rentenversicherungsträger",  er war 
Geschäftsführer  des "Königsberger Universitätsbundes e. V." und des 
"Vereins zur Erhaltung der Marienburg/Westpr.". 

Die Landesräte 

Ulrich Bessel43 

geb. 1.9.1883 Bartenstein/Ostpr., gest. 28.3.1947 Gr. Paesna/Leipzig. 
Jura- und Nationalökonomie-Studium in Königsberg/Pr., Leipzig und Berlin. 
Ab 1911: Gerichtsassessor bei verschiedenen Staatsanwaltschaften, 1920 
Wahl zum Landesrat. Als Anstaltsdezernent unterstanden ihm die Anstalten 
für Geisteskranke in Tapiau, Allenburg und Kortau, die Trinkerheilanstalt in 
Stenken, die Blinden- und Taubstummenanstalt in Königsberg/Pr. Anläßlich 
des 25-jährigen Bestehens des "Ostpreußischen Blindenvereins" wurde er zu 
dessen Ehrenmitglied ernannt. Bessel hat seine Dezernate bis zur Vertrei-
bung aus Königsberg/Pr. 1945 verwaltet. 

Richard Eschment 

geb. 31.3.1870 Königsberg/Pr., gest. 19.8.1951 Hamburg. Jurastudium in 
Königsberg/Pr. und Freiburg/Br., als Assessor bei der Stadtverwaltung Kö-

42 s. a. Altpreußische Biographie, Bd. IV, S. 1083; eine vollständige Abschrift des Lebens-
laufes Dr. B. liegt dem Verfasser  vor. 

3 s. a. Altpreußische Biographie, Bd. III, S. 86. 
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nigsberg/Pr. tätig. 1904 Wahl zum Landesrat bei der LVA. Seit 1928 ver-
waltete er folgende Dezernate: Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, 
Unfall- und Haftpflichtversicherungsverband,  Betreuung des Löbe-
nicht'schen Hospitals sowie Witwen- und Waisenfürsorge.  1937 pensioniert, 
jedoch von 1939-1945 weiter im Amt. Eschment setzte sich in Königs-
berg/Pr. für die Freigabe der Festungswälle zum Umgestalten in Parkanla-
gen für die tuberkulosegefährdete  ärmere Königsberger Bevölkerung ein, 
förderte  die Interessen des "Vereins für volkstümliche Heimarbeit" und 
machte Vorschläge zur Verschönerung der Stadt Königsberg/Pr. Veröffent-
lichung: "Die Aufgaben der ostpreußischen landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaft". 

Dr. Erwin Felsch 

geb. 27.9.1883 Marienburg/Westpr., gest. 28.1.1945 in Königsberg/Pr. 
(Freitod). Nach dem Jurastudium Landesassessor in Danzig. 1920 Wahl zum 
Landesrat bei der Provinzialverwaltung Ostpreußen. Dezernate: Für-
sorgeerziehung, Jugendfragen, Hebammenausbildung. Ihm unterstanden die 
Fürsorgeerziehungs- und Taubstummenheime der Provinz. 

Otto Florian 

gest. 1945 (Freitod in Mecklenburg). Reserveoffizier  im Ersten Weltkrieg. 
Ab 1923 bei der Landesbank in Königsberg/Pr. in der Buchhaltung tätig. Ab 
1925 Kassenführer  in der Zweigstelle der Landesbank in Insterburg mit 
Bankvollmacht. Ab 1933 Kassierer bei der Landesbank in Königsberg/Pr. 
mit Kassenvollmacht. Ferner war Florian seit 1933 Landesrat, u. a. Leiter der 
Hauptfürsorgestelle  für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene. 

Dr. Max Gentzen 

geb. 20.1.1880 Königsberg/Pr., gest. 2.8.1950 Lübeck. Nach dem Studium 
der Medizin in Königsberg/Pr. war Gentzen ab 1912 Stadtschularzt in Essen, 
später in Königsberg/Pr.; 1919 als Abgeordneter der Deutschen Demokrati-
schen Partei in den Provinziallandtag gewählt. 1930 Wahl zum Landesrat; 
gleichzeitig führte Gentzen bei der LVA das Dezernat für Gesundheitswesen 
und Seuchenbekämpfung, er blieb aber Medizinalbeamter, u. a. bei der Gau-
stelle zur Bekämpfung der Rauschgifte. Besondere Verdienste: Tuberkulo-
sebekämpfung, Trinkerfürsorge,  Heilstättenwesen, Erholungswesen (Kin-
dererholungsheime in Blumenau, Kl. Hoppenbrück und Cranz-Westende). 
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Ernst C. Friedrich Hasse 

geb. 16.6.1869 Gr. Carwinden/Pr. Eylau, gest. 16.4.1947 Wilhelms-
horst/Michendorf  bei Berlin; Jurastudium in Königsberg/Pr., Berlin und 
Leipzig. Ab 1898 Justitiar bei der Landwirtschaftskammer  in Königsberg/Pr., 
ab 1902 bei der Provinzialverwaltung tätig, 1903 Wahl zum Landesrat bei der 
LVA, 1935 Pensionierung, 1939-1945 Wiedereintritt bei der LVA; Neuauf-
bau der LVA im Regierungs-Bezirk Zichenau. Jahrzehntelange erfolgreiche 
Tätigkeit im "Verein zur Errichtung von Lungenheilstätten". Veröffentli-
chung: "Über die Verhältnisse der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer in 
Ostpreußen". 

Gerhard Loch 

geb. 16.11.1908 Johannisburg/Ostpr., 1934 Assessor-Examen, zunächst 
Gerichts-Assessor am Amts- und Landgericht Königsberg/Pr. Am 25.2.1935 
Eintritt in die Provinzialverwaltung Ostpreußen; Dezernat: Justitiariat, Lei-
tung der Provinzial-Witwen- und Waisenkasse, des Haftpflichtversicherungs-
verbandes und der ostpreußischen landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft. März 1937 Ernennung zum Landesassessor. Okt. 1938 Beförderung 
zum Landesverwaltungsrat, 30.6.1942 Beförderung  zum Provinzial-Oberver-
waltungsrat. 

Reinhard Nietzki 

geb. 1.2.1904 Langheim/Rastenburg, gest. 19.6.1965 Bad Orb. Seit 1922 
Jurastudium in Königsberg/Pr., ab 1931 Landesassessor bei der Provinzial-
verwaltung Ostpreußen. Seit 1933 Landesverwaltungsrat, 1935 Ernennung 
zum Landesrat. Dezernate: landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft  (hier 
stellte Nietzki das Buchungsverfahren  auf ein neues System um). Verwaltung 
des Löbenicht'schen Hospitals, der Ruhegehaltskasse und des Haftpflicht-
versicherungsverbandes. Mitglied im Gremium des "Reichsverbandes der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft".  Im Zweiten Weltkrieg war 
Nietzki 11 1/2 Jahre in russischer Gefangenschaft  und setzte sich dort in 
über 70 Vernehmungen für seine Kameraden ein. 

Gotthold Sack 

geb. 1898 Korschen/Ostpr., gest. 1963 Düsseldorf.  Zunächst Referent 
beim Oberpräsidenten. 1935 Ernennung zum Landesrat. U. a. Dezernent für 
das Krüppelwesen. Sack blieb bis 1945 im Amt. 
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Walter Scheibert44 

geb. 16.10.1889 Wehlau, gef. 19.1.1944 Luzk/Ukraine. 1908-1912 Jurastu-
dium in Königsberg/Pr., 1921 Landesassessor bei der Provinzialverwaltung 
Ostpreußen, 1922 Wahl zum Landesrat. Dezernate: Kriegsbeschädigtenfür-
sorge, kulturelle Angelegenheiten, Landeskämmerer, Leiter der volkswirt-
schaftlichen Abteilung. Besondere Verdienste: Förderung des Fremdenver-
kehrs, der Landesforschung und der Geschichtsvereine, Tätigkeit für die Hi-
storische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung, 
Schriftführer  des Tannenberg-Nationaldenkmalvereins e. V., desgl. beim 
Verband der Vaterländischen Frauenvereine vom Roten Kreuz, juristischer 
Berater der "Schwesternschaft  Ostpreußen" des DRK beim Neu- und Er-
weiterungsbau des DRK-Krankenhauses in Königsberg/Pr. (Berthaheim); 
Geschäftsführer  der Verkehrsgesellschaft  "Tannenberg" mbH und Mitglied 
des "Werbeausschusses" in Allenstein, Vorstandsmitglied im "Kuratorium für 
das Reichsehrenmal Tannenberg". Seit 1941 abgeordnet zum Reichs-
kommissar für die Ukraine in Rowno, dort Hauptabteilungsleiter der Abtei-
lung Haushalt. Am 19.1.1944 auf einer Dienstfahrt  von Partisanen ermordet. 
Posthum zum Landesverwaltungspräsidenten der Zentralverwaltung Ukraine 
ernannt. 

Dr. Heinz Schimmelpfennig 

geb. 12.3.1905 Arys/Ostpr, juristisches und volkswirtschaftliches Studium, 
Gerichtsassessor. Ab 1931 juristischer Hilfsarbeiter  bei der Provinzialver-
waltung und bei der LVA. 1934 Ernennung zum Oberrat und 1936 Ernen-
nung zum Landesrat und zum Vorstandsmitglied der LVA. Derzernate als 
Landesrat bei der LVA: Renten- und Beitragsdezernat, Vermögensverwal-
tung und Organisationsfragen,  Vertreter des Ersten Landesrates. Im Amt bis 
1945. Die Zeitschrift  "Berufsgenossenschaft"  (Nr. 3 v. März 1965, S. 120) gibt 
eine Übersicht über Schimmelpfennigs Tätigkeit anläßlich seines 60. 
Geburtstages. 

Die Landesbauräte 

Hellmuth Friesen 

geb. 18.5.1894 Barenhof/Marienburg/Westpr.,  Studium der Architektur 
an der TH Danzig, Dipl. Examen mit Auszeichnung. 1924 Staatsprüfung als 

44 
s. a. Altpreußische Biographie, Bd. II, S. 601 und : Nachruf von M. Hein, in: Zeitschrift 

Altpreußische Forschungen, Königsberg/Pr. 1943, Jg. 20 [sic], S. 174 und: Fritz Gause: 50 Jahre 
Historische Kommission, in: ZS für Ostforschung, Marburg 1973, 22. Jg., Heft 4, S. 706. 
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Regierungsbaumeister des Hochbaufaches. 1925-1929 mit dem Neubau des 
Anatomischen Institutes der Albertus-Universität beauftragt.  1930 Ernen-
nung zum Regierungsbaurat. 1935-1939 Hochbaudezernent bei der Regie-
rung in Königsberg/Pr., 1937 Leitung des Um- und Erweiterungsbaues des 
Regierungsgebäudes in Königsberg/Pr., 1939 Ernennung zum Landesbaurat. 
Leiter der Hochbauabteilung der Provinzialverwaltung, laufende Bauunter-
haltung und Ergänzungsbauten der Provinzial-Heilanstalten, Erziehungs-
heime und der Verwaltungsgebäude, insbesondere des Landeshauses in Kö-
nigsberg/Pr. sowie der Krankenhäuser der LVA; Aufbau des ostpreußischen 
Freiluftmuseums in Hohenstein/Ostpr;45 1941-1945 stellvertretender Leiter 
des Provinzialdenkmalamtes. 

Otto Heinemann46 

geb. 25.5.1865 Langenau/Siegen, gest. 29.1.1945 Königsberg/Pr. (auf dem 
Weg zum Landeshaus von Bomben erschlagen). Zunächst Techniker und 
Wiesenbaumeister im Kreis Aachen. Ab 1892 Landesmeliorationsbaumeister 
in Königsberg/Pr. Ab 1930 Landesbaurat bei der Provinzialverwaltung. Auch 
nach seiner Pensionierung (1934) bis 1945 in diesem Amt tätig. Besondere 
Verdienste: Pläne zur Trockenlegung des Moorgebietes in Ostpreußen. Die 
Meliorationstechnik nahm durch ihn einen bedeutenden Aufschwung. In Zu-
sammenarbeit mit der Landesbank förderte  er die Kreditbetreuung der Lan-
deskulturgenossenschaften. Auszeichnungen: 1923 zum Meliorationsrat er-
nannt, Träger des Hohenzollern'schen Hausordens mit Krone und 
Schwertern. 

Ferdinand Platzmann 

geb. 14.4.1877 Zürich/Schweiz, gest. 6.6.1961 Münchberg/Oberfranken. 
Studium an der TH Dresden und Braunschweig. 1903-1905 Regierungs-Bau-
assessor bei der Sächsischen Staatsbahn in Leipzig. 1905-1908 wissenschaftli-
cher Assistent an der TH München. 1908-1913 Regierungsbaurat in Berlin-
Eberfelde. 1913-1919 Stadtbaurat in Berlin-Wilmersdorf  (hier: Bau von U-
Bahnhöfen im Westen Berlins). 1919-1926 Stadtbaurat in Gu-
ben/Niederlausitz. 1926 Wahl zum Landesbaurat bei der Provinzialverwal-
tung Ostpreußens. 1936 als Gegner des NS-Regimes zwangspensioniert. 
1936-1943 Straßenbauplaner und Gutachter bei der Provinzialverwaltung 
Brandenburg. 

45 s. a. Helmut Scheibert: Das Freiluftmuseum; vgl. Teil I, Fußnote 10. 
s. a. Altpreußische Biographie, Bd. III, S. . 
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Emil Ploke47 

geb. 13.1.1873 Gurkau/Lausitz, gest. 26.12.1940 Königsberg/Pr. Studium 
der Architektur an der TH Karlsruhe. Ab 1898 bei der Provinzialverwaltung 
Schlesien in Breslau tätig. 1902 Baumeisterexamen. 1912 Wahl zum Landes-
baurat bei der Provinzialverwaltung Ostpreußen, 1924 Wiederwahl auf 12 
Jahre. Ab 1936 mit der Weiterführung  seiner Geschäfte beauftragt und bis 
zu seinem Tode (1940) tätig. Dezernat: Leitung der gesamten Hochbauver-
waltung. Unter seiner Leitung entstanden u. a.: Kinderseeheilstätte Loch-
städt, Heil- und Pflegeanstalt Riesenburg, Krankenhaus Tilsit, Landesfrau-
enklinik und Hebammenlehranstalt Insterburg sowie folgende Hotels: Kur-
haus Rudczanny/Niedersee mit separatem Gästeheim, "Masurenhäuschen" 
und Dampferanlegestelle,  Gasthaus "Zum goldenen Anker" in Pillau, Tan-
nenbergkrug in Hohenstein/Masuren (" 's ist doch hübsch hier", sagte er oft 
bei Besichtigungsfahrten). 

Kurt Rieder48 

geb. 21.8.1893 Leipzig, gest. 14.10.1972 Kiel. Studium des Bauingenieur-
wesens an der TH Danzig. Ab 1921 Dipl.-Ing., 1924 Ernennung zum Regie-
rungsbaumeister. 1927-1932 örtliche Bauleitung beim Erweiterungsbau des 
Königsberger Seekanals. 1927-1932 beim Kulturbauamt in Tilsit tätig. Lei-
tung des Ausbaues des Deichverbandes Forst Wilhelmsbruch und Hein-
richswalde, Krs. Elchniederung . 1930 zum Regierungsbaurat befördert. 
1932-1934 Vertreter des Amtsvorstandes des Kultur- und Wasserbauamtes 
Lotzen und des Kulturbauamtes I I in Königsberg/Pr. 1934-1939 als Landes-
baurat Leiter der Wasserwirtschaftsabteilung.  1939-1945 Kriegsteilnehmer. 

Karl Franz Stahl49 

geb. 21.6.1861 Danzig, gest. 5.7.1925 Königsberg/Pr.; 1886-1890 Ausbil-
dung bei den Königlichen Wasserbauinspektionen I und I I in Berlin. 1891 2. 
Hauptprüfung für das Ingenieurbaufach in Berlin, Ernennung zum Regie-
rungsbaumeister. 1891-1897 Königlicher Regierungsbaumeister im Regie-
rungsbezirk Bromberg. 1905 Verwaltung der Landesbauinspektion Königs-
berg/Pr., 1911 Königlicher Baurat, 1913 Wahl zum Landesbaurat für Tiefbau 
bei der Provinzialverwaltung Ostpreußen; Dezernate: Straßen-, Brücken und 
Wegebau, Kleinbahnwesen, Planung der Arbeiten für den Ausbau der 

47 
s. a. Altpreußische Biographie, Bd. III, S. 1042. 

4 8 s. a. Helmut Scheibert: Das Masurenhäuschen, in: Ostpreußenblatt, Jg. 16, Folge 32 v. 
7.8.1965, S. 20. 

49 s. a. Altpreußische Biographie, Bd. III, S. 1063. 
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Überlandzentrale unter Ausnutzung der Wasserkraft  und der unterschiedli-
chen Höhenlage der ostpreußischen Seen. Auszeichnungen: silberne Schin-
kelgedenkmünze, Gedenkstein in Georgenswalde/Samlandküste. - Interes-
sengebiete: geologische Untersuchungen der Samländischen Steilküste, 
kunstgeschichtliche Studien mit Prof.  Dethlefsen (s. d.); Arbeiten im "Ar-
chitekten- und Ingenieurverein". Gründer der "Arbeitsgemeinschaft  techni-
scher Vereine". 

Die Provinzialbauräte 

Arno Weger 

geb. ca. 1900; weitere Daten sind dem Verfasser  nicht bekannt. 

Dr. Carl Wünsch 

geb. 5.8.1902 Breslau, gest. 7.8.1992 Hannover. Zunächst Regierungs-
bauführer  bei der Staatsbauverwaltung. 1928 Regierungsbaumeister. Seit 
1929 Hilfsarbeiter  und - seit 1938 - Provinzialbaurat beim Provinzialdenk-
malamt der Provinz Ostpreußen, hier u. a. technischer Leiter bei der Verle-
gung des Königsberger Freiluftmuseums nach Hohenstein/Ostpr. - Veröf-
fentlichungen: "Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt Allenstein" (Königs-
berg/Pr. 1933); zahlreiche Kurzbiographien für die Zeitschrift  "Altpreußi-
sche Biographie". 

Weitere  leitende  Beamte 

Dr. Berthold Conrades 

geb. 1901 Hildesheim, im Zweiten Weltkrieg vermißt. Zunächst Hilfsar-
beiter beim staatlichen Konservator Dr. Robert Hiecke, Berlin, seit Sommer 
1936 Provinzialkonservator bei der Provinzialverwaltung Ostpreußen. - Er 
war der Nachfolger von Prof.  Dr. Dethlefsen (s. d.). 

Prof.  Dr. Richard Dethlefsen50 

geb. 24.8.1864 Grönland b. Ekensund, Krs Sonderburg/Nord-Schleswig, 
gest. 24.3.1944 Heinrichswalde/Ostpr. Seit 1902 Provinzialkonservator bei 

5 0 s. a. Altpreußische Biographie, Bd. III, S. 887 f. 
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der Provinzialverwaltung Ostpreußen, ferner  als Staatsbaubeamter Oberbau-
rat. Besondere Verdienste: Restaurierung des Königsberger Domes, Mitbe-
gründer des Königsberger Freiluftmuseums, Prof.  und Dr. h. c. der Albertus-
Universität zu Königsberg/Pr. Dethlefsen wurde verabschiedet 1929 als 
Oberbaurat und 1936 als Provinzialkonservator (s. a. Teil II: Das Provinzial-
denkmalamt). 

Dr. Wilhelm Gaerte51 

geb. 19.1.1890 Eydtkuhnen/Ostpr., gest. 31.8.1958 Hannover. Als Lan-
desmuseumsdirektor war er viele Jahre lang Direktor des "Prussia-Museums" 
zu Königsberg/Pr.; er hob die Vorgeschichtsforschung auf eine breite popu-
läre Ebene, war Initiator systematischer Grabungen, deren Ergebnisse Auf-
schluß über Leben und Brauchtum der alten Prußen - der Urbewohner von 
Ostpreußen - gaben. Gaerte organisierte ein Netz von begeisterten Mithel-
fern über die ganze Provinz Ostpreußen. Von 1958-1961 erschienen seine 
Forschungsergebnisse in zahlreichen Aufsätzen der Zeitschrift  "Ostpreußen-
warte" (Verlag Göttingen). 

Dr. Max Hein52 

geb. 7.10.1885 Angerburg, gest. 13.11.1949 Schleswig. Studium der Ger-
manistik und Geschichte. Seit 1911 arbeitete er an den "Monumenta Ger-
maniae Historica". 1921 als Archivar nach Königsberg/Pr. versetzt. Seit 1927 
Direktor des Staatsarchives Königsberg/Pr., daneben rege wissenschaftliche 
Tätigkeit. Seit 1927 Vorsitzender der "Historischen Kommission für ost- und 
westpreußische Landesforschung". Viele Beiträge von ihm erschienen in der 
Zeitschrift  "Altpreußische Forschungen". Er schrieb auch die "Geschichte der 
Ostpreußischen Landschaft" (Königsberg/Pr. 1938). 

Dr. Günther Herholz 

geb. 10.2.1899. Seit 1924 Assistenzarzt an der Provinzial-Lungenheilstätte 
"Frauenwohl" in Allenstein. 1924 Promotion "cum laude". 1926 kommissa-
rische Leitung der Provinzial-Kinderseeheilstätte Lochstädt/Neuhäuser. 
1927 zum Chefarzt dieser Heilstätte ernannt. Seit 1931 Direktor der 
Lungenheilstätte "Frauenwohl". 1939-1945 zusätzlich als Consiliarius zur 
Durchführung  von Operationen an den Provinzial-Lungenheilstätten 

5 1 s. a. Altpreußische Biographie, Bd. III, S. 913 f. 
5 2 s. a. Altpreußische Biographie, Bd. III, S. 944 f. 
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Wormditt und Hohenstein tätig. Herholz war Mitglied des Forschungskreises 
der "Albertina". - Veröffentlichungen:  in zahlreichen Fachzeitschriften. 

Dr. Ewald Huck 

geb. 26..1892 Stolp/Pommern, gest. 14.9.1978 Frankfurt/M.  Jurastudium. 
1919 Gerichtsassessor, ab 1921 im Dienst der Provinzialverwaltung Ostpreu-
ßen. Huck war Erster Vorstandsbeamter der Landesbank der Provinz Ost-
preußen; auch die "Ostpreußische Stadtschaft" wurde von ihm geleitet. Letzte 
Dienststellung: Generaldirektor der Landesbank und der Ostpreußischen 
Stadtschaft. 

Georg Kaminski (s. Georg Stein) 

Prof.  Dr. Wolfgang La Baume53 

geb. 8.2.1885 Würzen, Krs. Grimma/Sachsen, gest. 18.3.1971 Ludwigsha-
fen/Bodensee. 1903-1908 Studium der Naturwissenschaften in Jena und Ber-
lin. 1908 Promotion zum Dr. phil. (sie). 1908-1910 Assistent am Staatlichen 
Museum für Naturkunde in Berlin, 1911-1923 Museumskustos am westpreu-
ßischen Provinzialmuseum in Danzig. 1923-1938 Direktor dieses Museums. 
1924-1938 Dozent, später Professor  an der TH Danzig. 1938-1945 Direktor 
des "Landesamtes für Vorgeschichte" in Königsberg/Pr. 1928-1945 Ho-
norarprofessor  an der Königsberger Albertus-Universität (Albertina). 

Prof.  h. c. Dr. Ernst Ferdinand Müller54 

geb. 10.3.1889 Schilleninken, Krs. Gumbinnen, gest. 5.11.1957 Frank-
furt/M.;  Studium der Staatswissenschaften in Freiburg/Br., Leipzig und Kö-
nigsberg/Pr. 1916 Promotion. Zunächst tätig am Institut für ostdeutsche 
Wirtschaft  an der "Albertina", dann am Statistischen Amt in Stettin, am 
Statistischen Landesamt Berlin und - seit 1927 - Direktor des Statistischen 
Amtes der Provinz Ostpreußen sowie Honorarprofessor  an der "Albertina". 
1938 gab er das "Statistische Handbuch für die Provinz Ostpreußen" heraus. 
Ab 1939 Direktor des Statistischen Amtes in München, Honorarprofessor 
daselbst und Leiter des Wirtschaftsamtes ebenda. 

5 3 s. a. Altpreußische Biographie, Bd. III, S. 988. 
5 4 s. a. Altpreußische Biographie, Bd. III, S. 1026 f. 
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Georg Stein (vor 1930 Georg Kaminski)55 

geb. 4.5.1901 Seubersdorf,  Krs. Osterode/Ostpr., gest. 4.10.1988 Bad 
Homburg v. d. Höhe. Zunächst tätig in Königsberg/Pr. bei der Reichsbahn, 
beim Landesverkehrsverband und der Stadtverwaltung. Verkehrsdirektor  in 
Alienstein. 1930 zum Bürgermeister von Hohenstein gewählt und dieses Amt 
bis 1945 verwaltet. Enge Zusammenarbeit mit der Provinzialverwaltung Ost-
preußen bei Fremdenverkehrswerbemaßnahmen für Masuren und das 
Oberland. Aktivierung des "Tannenberg-Nationaldenkmalvereins e. V." so-
wie Geschäftsführer  des "Werbeausschusses" in Allenstein zur Finanzierung 
des Tannenberg-Denkmals, Mitbegründer der Verkehrsgesellschaft  "Tan-
nenberg" mbH, Förderer der Volkskunst und Heimarbeit, ζ. B. durch Ein-
richtung von Webschulen in Masuren, deren Teppiche und Läufer mit der 
"Ostpreußenmarke" als Gütezeichen gekennzeichnet waren. 

Literaturhinweise,  soweit  nicht  in den Fußnoten  vermerkt: 

Altpreußische Biographie, hrsg. von Christian Krollmann, Bd. I und II, 
Lfg. 1 bis 3, Königsberg/Pr. 1941 bis 1944; von Kurt Forstreuter und Fritz 
Gause Bd. II, Lfg. 4 und 5 und Band III, Marburg 1967 bis 1975; von Ernst 
Bahr und Gerd Brausch Bd. IV, Lfg. 1 und 2 mit Interimsregister für Bd. I 
bis IV, Marburg/Lahn 1984 bis 1989. 

Paul Blunk: Die provinzielle Selbstverwaltung; in: 80 Jahre Ostpreußische 
Zeitung; Gedenkausgabe; Königsberg/Pr. vom 31.12.1928, S. 10 f. 

Das Ostpreußenblatt, Organ der Landsmannschaft Ostpreußen e. V., 
Hamburg 1950 ff.  (seit 1967: Unabhängige Wochenzeitung für Deutschland). 

Deutsche Verwaltungsgeschichte, hrsg. von Kurt G. A. Jeserich, Hans 
Pohl und Georg-Christoph v. Unruh, Stuttgart 1983-1988, Bd. I-VI. 

Die Grenzmark Posen-Westpreußen, hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft 
der fünf  pommerschen Grenzmarkkreise, Kassel 1987. 

Jost Enseling: Entwicklung und Bedeutung der preußischen Provinzialver-
bände und das Problem ihres Fortbestehens als Landschaftsverbände in 
Nordrhein-Westfalen,  Diss, jur., Münster 1955. 

Klaus von der Groeben: Das Land Ostpreußen: Selbsterhaltung, Selbstge-
staltung, Selbstverwaltung 1750 bis 1945. (Quellen zur Verwaltungsge-
schichte, Nr. 7, hrsg. vom Vorstand des Lorenz-von-Stein-Instituts für Ver-

s. a. Gerhard Biell: Zum Tode von G. Stein, in: Osteroder Zeitung, Mai 1989, Folge 71, 
S. 90 und Helmut Scheibert: Die Verdienste von Bürgermeister G. Stein (u. d. T.: Anzie-
hungspunkt in historischer Umgebung), in: Ostpreußenblatt, Jg. 43, Folge 39 v. 26.9.1992, S. 10. 
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waltungswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Ols-
hausenstr. 40); Kiel 1993. 

Klaus-Dieter Grunwald: Die Provinzialverwaltung und ihre Organe, Diss, 
jur, Kiel 1971. 

Kurt Jeserich: Persönlichkeiten der Verwaltung. Berlin, Köln 1991. 

Kreis- und Provinzialordnungen Preußens nach dem Stande der Gesetz-
gebung vom 1.11.1927, zusammengestellt von Heinz Maull, Berlin 1928, S. 
104 ff. 

Ewald Ortmann: Die Finanzen des Provinzialverbandes Ostpreußen von 
1919 bis 1932, Diss, jur., Königsberg/Pr. 1940. 

Kurt Otto: Das Verkehrswesen der preußischen Provinzen; in: s. Teil I, 
Fußnote 11, Heft 4, Stuttgart 1939. 

Emil Ploke: Vom Bau der neuen Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Rie-
senburg; in: s. Teil I, Fußnote 19,1930 (ohne Seitenzahlen). 

Erhard Riemann: Das Freilichtmuseum in Hohenstein/Olstynek; in: Jahr-
buch für ostdeutsche Volkskunde. Marburg/Lahn 1975, Bd. 18. 

Walter Rohrscheidt: Über Stallupönen und Gumbinnen zum deutschen 
Vernichtungssieg bei Tannenberg 1914; Braunschweig 1937. 

Werner Rutz: Stein-Hardenberg'sche Reformen und moderner Lan-
desausbau - dreistufige Gebietskörperschaftsgliederung  (u. d. T.: Phasen 
staatlicher Raumorganisation im ehemaligen Ostpreußen), in: Zeitschrift 
Nordostarchiv, Lüneburg 1991, Jg. 24, Heft 102, S. 11 ff. 

Dieter Stüttgen (Bearb.): Ost- und Westpreußen; in: Grundriß zur deut-
schen Verwaltungsgeschichte 1815-1945, hrsg. von Walther Hubatsch, Mar-
burg/Lahn 1975, Reihe A, Bd. 1, S. 14. 

Karl Teppe (Hrsg.): Selbstverwaltungsprinzip und Herrschaftsordnung. 
(= Veröffentlichungen  des Provinzialinstituts für Westfälische Landes- und 
Volksforschung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Band 25), Mün-
ster 1987. 

Wilhelm Traupel: Das Kredit- und Versicherungswesen der preußischen 
Provinzen; in: s. Teil I, Fußnote 11, Heft 3, Stuttgart 1938. 

Günter W. Zwanzig: Aus der Pionierzeit des Naturschutzes in Ost- und 
Westpreußen (u. d. T.: Anlaß zu berechtigtem Stolz); in: Ostpreußenblatt, 
Jg. 42, Folge 3 v. 19.1.1991, S. 10. 
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Das Wappen  des Provinzialverbandes  Ostpreußen 
mit  der  Skizze  vom Landeshaus in Königsberg/Pr. 

Das abgebildete Wappen zeigte in den Zeiten des Königsreiches den gekrönten preußi-
schen Adler im silbernen Schild, während die Schildhalter kreisförmig  von der Kette des 
schwarzen Adlerordens umgeben waren. Nach 1918 fielen diese königlichen Attribute fort.  Das 
neue Provinzialwappen von 1941 hat sich nicht mehr eingebürgert. 

Das Landeshaus war ein Buntbacksteinbau aus den Anfängen unseres Jahrhunderts. Später 
wurden noch zwei Seitenflügel in demselben Baustil angebaut (s. Abb.). Anfang 1945 wurde 
diese Behörde durch Kriegseinwirkung völlig zerstört. 
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